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Sehr geehrte Mandanten,

wenn ein Firmenfahrzeug auch privat genutzt wird, dann ist es nur recht

und billig, wenn die Privatnutzung auch über eine sogenannte Nut-

zungsentnahme gewinnerhöhend und steuererhöhend berücksichtigt

wird.

Auf der anderen Seite sollte diese Nutzungsentnahme jedoch auch mit

Blick auf die Höhe der Privatnutzung berechnet werden. Dies sehen

der Fiskus und auch der Bundesfinanzhof allerdings anders. Mit Urteil

vom 15.05.2018 (Az: X R 28/15) wurde nämlich geurteilt: Auch wenn

die 1 Prozent Regelung schon seit 2006 voraussetzt, dass das Fahrzeug

zu mehr als 50 Prozent betrieblich genutzt wird, ist es verfassungs-

rechtlich nicht geboten, die nach der 1 Prozent Regelung ermittelte

Nutzungsentnahme auf 50 Prozent der Gesamtaufwendungen für das

Betriebsfahrzeug zu begrenzen.

Mit anderen Worten: Auch wenn man die 1 Prozent Regelung über-

haupt nur durchführen darf, wenn das Fahrzeug zu mehr als 50 Prozent

betrieblich genutzt wird, soll es Fälle geben dürfen, bei denen die 1 Pro-

zent Regelung im Ergebnis 100 Prozent der Fahrzeugkosten nicht zum

steuermindernden Abzug zulässt. Warum? Man höre und staune: Die

Richter sind schlicht der Meinung, dass eine typisierende Regelung wie

die 1 Prozent Regelung auch zu falschen Ergebnissen führen darf!

Ob man es sich jedoch wirklich so einfach machen kann, bleibt abzu-

warten. Aktuell ist nämlich gegen die Entscheidung des Bundesfinanz-

hofs Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht (Az: 2

BvR 2129/18) anhängig. Betroffene sollten daher nicht vorschnell auf

zu viele Betriebsausgaben durch die private Nutzungsentnahme ver-

zichten.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Team vom Steuerbüro

Andreas Fiedler
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.02.

�� Umsatzsteuer

�� Lohnsteuer

�� Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.02. für den Eingang der 

Zahlung.

15.02.

�� Gewerbesteuer

�� Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.02. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Februar 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätes-

tens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Februar 

ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.02.2019.

Fehleranfälligkeit bei ELStAM-Bildung:  
Neues BMF-Schreiben soll abhelfen

Mit einem neuen Schreiben zum Lohnsteuerabzug im Verfahren der 

elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) aktualisiert und 

ersetzt das Bundesfinanzministerium (BMF) ab dem Kalenderjahr 2019 

sein früheres Schreiben vom 07.08.2013 (BStBl I S. 951).

Wie das Ministerium mitteilt, berücksichtigt die Aktualisierung neben 

den zwischenzeitlichen Gesetzesänderungen auch die Erfahrungen zur 

Fehleranfälligkeit bei der ELStAM-Bildung (zum Beispiel unzutreffende 

Steuerklassenbildung) sowie Mitteilungen aus der Finanzamtspraxis 

aufgrund von Arbeitgeberanfragen.

Insbesondere werde hingewiesen auf die ergänzten Regelungen zur 

technischen Anwendung des ELStAM-Verfahrens mit Hinweisen auf 

die Registrierung unter „Mein ELSTER“, auf das unternehmensbezoge-

ne ELStAM-Zertifikat, auf die Folgerungen und die Korrekturmöglich-

keiten aufgrund einer Falschanmeldung als Haupt- oder Nebenarbeit-

geber sowie auf die Möglichkeit des Arbeitgebers, bei einem Verlust 

der ELStAM-Daten seiner Arbeitnehmer eine eigenständige Datenlie-

ferung zu erhalten, so das BMF.

Das ausführliche aktuelle Schreiben ist auf den Seiten des BMF (www.

bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei verfügbar.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 08.11.2018, IV C 5 - S 

2363/13/10003-02

Einkommensteuer: Reiche zahlen fast ein Drittel

Fast ein Drittel der Einkommensteuer wird in Deutschland von weni-

gen Reichen gezahlt. Und 20 Millionen der 70 Millionen Menschen in 

der Bundesrepublik, deren Einkünfte prinzipiell der Einkommensteu-

er unterliegen, zahlen gar nichts. Dies teilt das Institut der deutschen 

Wirtschaft (IW) mit.

Die Einkommensteuer solle für mehr Einkommensgerechtigkeit sor-

gen, indem Besserverdienende stärker besteuert werden als Menschen 

mit niedrigeren Einkommen, erläutert das Institut. Dieses Umvertei-

lungsinstrument funktioniere wie gewünscht, so das IW. So hätten im 

Jahr 2018 die reichsten 3,6 Prozent der Bundesbürger mehr als 30 Pro-

zent zum Steueraufkommen beigetragen.

Betrachte man all jene, die mindestens 15.000 Euro Einkommensteuer 

im Jahr zahlen – das seien 6,4 Prozent aller Steuerzahler –, erhöhe sich 

der Anteil am Einkommensteueraufkommen sogar auf fast 42 Prozent. 

Die oberste Einkommensschicht leiste somit den größten Beitrag zum 

Aufkommen aus Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag.

Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland führten dagegen kei-

ne Steuern ab, weil ihr steuerpflichtiges Einkommen zu gering sei. Dazu 

zählen laut IW sieben Millionen Rentner sowie Auszubildende, Studen-

ten, geringfügig Beschäftigte und Arbeitslose. Insgesamt zahlten rund 

30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland keine Einkommensteuer.

Institut der deutschen Wirtschaft, PM vom 03.01.2019
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Enteignung löst keine Spekulationssteuer aus

Eine Enteignung stellt kein privates Veräußerungsgeschäft im Sinne 

von § 23 Einkommensteuergesetz (EStG) dar und führt deswegen 

nicht zu Spekulationssteuer. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster 

entschieden.

Der Kläger war Eigentümer eines Grundstücks. Nach Durchführung 

eines Bodensonderungsverfahrens erließ die Stadt in Bezug auf das 

Grundstück einen Sonderungsbescheid gegenüber dem Kläger, in-

folgedessen das Eigentum gegen Zahlung einer Entschädigung von 

600.000 Euro auf die Stadt überging. Da sich dieser Vorgang innerhalb 

der Zehnjahresfrist abgespielt hatte, ging das Finanzamt von einem 

privaten Veräußerungsgeschäft aus und unterwarf einen „Spekulati-

onsgewinn“ von rund 175.000 Euro der Einkommensteuer.

Das FG Münster gab der hiergegen erhobenen Klage statt. Die hoheit-

liche Übertragung des Eigentums an dem Grundstück auf die Stadt sei 

nicht als Veräußerungsgeschäft anzusehen, da es an einem auf die Ver-

äußerung gerichteten Willen des Klägers gefehlt habe.

Die vom FG zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem 

Aktenzeichen IX R 28/18 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 28.11.2018, 1 K 71/16 E, nicht 

rechtskräftig

Besteuerungsrecht für „Drittstaateneinkünfte“: Bei 
Ausübung DBA mit Quellenstaat zu berücksichtigen

Das Finanzgericht (FG) Münster entschieden, dass ein Besteuerungs-

recht für so genannte Drittstaateneinkünfte – also Einkünfte, die nicht 

aus der Bundesrepublik Deutschland oder dem anderen Wohnsitzstaat 

stammen – nicht ohne Rücksicht auf die Regelungen des Doppelbe-

steuerungsabkommen (DBA) mit dem Quellenstaat (Drittstaat) aus-

geübt werden kann. Sofern der Bundesrepublik danach kein Besteue-

rungsrecht für die betroffenen Einkünfte zusteht und der Quellenstaat 

sein Besteuerungsrecht an einen anderen Staat weiterreicht, finde zu-

dem die innerstaatliche Rückfallklausel des § 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 2 

Einkommensteuergesetz (EStG) keine Anwendung, wenn die Einkünfte 

in dem Quellenstaat jedenfalls an sich der beschränkten Steuerpflicht 

unterliegen.

Der Kläger wohnte in den Streitjahren zusammen mit seiner eben-

falls klagenden Ehefrau hauptsächlich in Deutschland, arbeitete in der 

Schweiz und bezog in Frankreich eine Zweitwohnung, von der aus er 

arbeitstäglich seine Arbeitsstätte in der Schweiz aufsuchte. Zwischen 

allen drei Staaten (Deutschland-Schweiz, Deutschland-Frankreich und 

Schweiz-Frankreich) bestehen DBA. Der auf die Tätigkeit in der Schweiz 

entfallende Arbeitslohn wurde in Frankreich besteuert. Die Schweiz 

besteuerte den Arbeitslohn aufgrund der Grenzgänger-Regelung des 

DBA Schweiz-Frankreich nicht. In ihren Einkommensteuererklärun-

gen für die Streitjahre behandelten die Kläger den Arbeitslohn als in 

Deutschland steuerfrei. Der Beklagte folgte dem nicht, sondern bezog 

den Arbeitslohn in die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteu-

erfestsetzungen mit ein.

Der hiergegen erhobenen Klage hat das FG Münster stattgegeben. Es 

hat zunächst die Anwendung der innerstaatlichen Rückfallklausel des 

§ 50d Absatz 9 Satz 1 Nr. 2 EStG verneint und dies damit begründet, 

dass Einkünfte, die aus einer in der Schweiz ausgeübten Tätigkeit resul-

tieren, in der Schweiz beschränkt steuerpflichtig sind. Der Umstand, 

dass die Schweiz ihr Besteuerungsrecht für diese Einkünfte aufgrund 

des mit Frankreich abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens 

an Frankreich „weitergeleitet“ habe, erfülle nicht die Voraussetzungen 

der Rückfallklausel. Auf die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift sei es 

im Streitfall daher nicht angekommen.

Im Hinblick darauf, dass der Bundesrepublik Deutschland im Verhält-

nis zu Frankreich ein Besteuerungsrecht für den Arbeitslohn zustehe, 

führt das FG aus, dass Deutschland dieses Besteuerungsrecht nicht 

ohne Rücksicht auf das mit der Schweiz abgeschlossene DBA aus-

üben könne. Da Deutschland das Besteuerungsrecht für den in der 

Schweiz erzielten Arbeitslohn der Schweiz zugewiesen habe, könne 

sich Deutschland gegenüber Frankreich nicht darauf berufen, dass ihm 

ein Besteuerungsrecht für Drittstaateneinkünfte zustehe.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung der Streitfrage hat das FG die Revi-

sion zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 01.07.2018, 1 K 42/18 E



Februar 2019

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 6

Besuch von Fußballspielen mit Geschäftsfreunden  
ist Arbeitslohn

Die Klägerin, eine GmbH, hatte in den Jahren 2013 bis 2015 jährlich 

Ausgaben für den Erwerb von jeweils fünf Dauerkarten für Spiele ei-

nes Fußballvereins auf. Die Karten wurden von eigenen Arbeitnehmern 

der Klägerin und Geschäftspartnern beziehungsweise deren Arbeit-

nehmern verwendet. Die Klägerin sah einen Teil der Leistungen als 

Werbung an und nahm eine anteilige Versteuerung der Karten vor. Bei 

einer Lohnsteuer-Außenprüfung beanstandete der Prüfer die Auftei-

lung der Aufwendungen für die Eintrittskarten und nahm eine Nach-

versteuerung der bislang nicht berücksichtigten Aufwendungen nach 

§ 37b Absatz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) vor.

Die hiergegen gerichtete Klage hatte keinen Erfolg. Es seien zu Recht 

wegen der durch die Klägerin an eigene Arbeitnehmer und an Ge-

schäftspartner beziehungsweise deren Arbeitnehmer geleisteten Zu-

wendungen Lohnsteuer sowie Nebenabgaben nachgefordert worden.

Indem die Klägerin ihren Arbeitnehmern und Geschäftsfreunden die 

Nutzung von Dauerkarten für Fußballspiele ermöglichte, habe sie ih-

nen betrieblich veranlasste Zuwendungen gewährt, die zusätzlich zur 

ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, 

so das FG. Der durch die Verschaffung der Gelegenheiten zum Besuch 

der Spiele erlangte Vorteil stelle bei den betreffenden Arbeitnehmern 

der Klägerin Arbeitslohn dar. Die Gewährung der Gelegenheit zum 

Besuch der Spiele stelle sich nicht als lediglich notwendige Begleit-

erscheinung einer betriebsfunktionalen Zielsetzung dar. Der Besuch 

eines Spiels stelle eine übliche Freizeitbeschäftigung mit einem ho-

hen Erlebniswert dar. Zwar habe die Klägerin die Besuche der Spiele 

zu Repräsentations- und Werbezwecken durchgeführt. Doch führe dies 

nicht dazu, dass das eigene Interesse der Arbeitnehmer am Besuch des 

Spiels vernachlässigt werden könnte. Es sei weder eine Verpflichtung 

von Arbeitnehmern zur Teilnahme an den Stadionbesuchen ersichtlich, 

noch seien während des Aufenthaltes im Stadion von den Arbeitneh-

mern betriebliche Aufgaben zu erfüllen gewesen.

Bei den Geschäftspartnern und deren Arbeitnehmern komme es zu 

steuerpflichtigen Einnahmen im Rahmen der für sie jeweils maßgeb-

lichen Einkunftsart. Dabei komme es für die Feststellung einer steu-

erpflichtigen Einnahme beim Begünstigten und die Qualifikation als 

Geschenk nicht darauf an, ob der Zuwendende einen Betriebsaus-

gabenabzug vornehmen kann, so das FG. Ein allgemeines materiell-

rechtliches Korrespondenzprinzip existiere nicht. Es handele sich bei 

den zugewendeten Zutrittsmöglichkeiten zu Spielen auch nicht um 

Vorteile, die lediglich dazu dienten, den üblichen, für Geschäftsgesprä-

che förderlichen Rahmen zu schaffen. Insoweit kämen Bewirtungs-

leistungen oder bloße Aufmerksamkeiten von geringem finanziellem 

Gewicht in Betracht. Die Teilnahme am Besuch eines Spiels stelle aber 

weder einen üblichen Rahmen für Geschäftsgespräche dar, noch sei sie 

von lediglich geringem finanziellem Gewicht.

Die Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer sei nicht 

um einen Anteil für Werbeaufwand zu kürzen. Die vom Fußballverein 

gegenüber der Klägerin erbrachten Leistungen hätten sich auf die Ge-

währung des Zutritts zum Tribünenbereich bei Spielen sowie Neben-

leistungen beschränkt. Die Aufwendungen seien nicht für die Erbrin-

gung von Werbeleistungen erbracht worden.

FG Bremen, Urteil vom 21.09.2017, 1 K 20/17 (5), rechtskräftig

Doppelte Haushaltsführung kann auch bei  
langjährig am Beschäftigungsort zusammen  
lebenden Ehegatten mit Kind vorliegen

Das Finanzgericht (FG) Münster hat eine doppelte Haushaltsführung 

bei zusammen am gemeinsamen Beschäftigungsort lebenden Ehegat-

ten mit Kind anerkannt.

Die miteinander verheirateten Kläger sind seit 1998 in Westfalen be-

rufstätig und lebten in den Streitjahren 2013 und 2014 mit ihrer 2007 

geborenen Tochter hier in einer angemieteten 80 Quadratmeter gro-

ßen Drei-Zimmer-Dachgeschosswohnung. In ihrem mehr als 300 Kilo-

meter entfernten Heimatdorf ist die Klägerin neben ihrer Mutter und 

ihrer Schwester Eigentümerin eines mit einem Bungalow (120 Quad-

ratmeter Wohnfläche) bebauten Grundstücks, das nach Hinzuerwerb 

benachbarter Flächen durch die Klägerin insgesamt 3.000 Quadratme-

ter umfasst. Der Bungalow wird von der Mutter sowie von der Familie 

der Kläger bewohnt. Jedem stehen eigene Wohn- und Schlafzimmer 

zur Verfügung, den Klägern zusätzlich ein Kinderzimmer. Küche, Bad 

und Esszimmer nutzen sie gemeinsam mit der Mutter. Die Haus- und 

Zahnärzte der Kläger und der Tochter befinden sich in der Umgebung 

Angestellte
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des Heimatdorfes und der Kläger ist dort Mitglied im Angelverein. Fer-

ner trugen die Kläger laufende Kosten und Instandhaltungsmaßnah-

men am Bungalow.

Die Kläger machten wöchentliche Fahrten in das Heimatdorf sowie 

die Unterkunftskosten am Beschäftigungsort als Werbungskosten gel-

tend, was das Finanzamt ablehnte, da nach der Lebenserfahrung davon 

auszugehen sei, dass der Lebensmittelpunkt inzwischen am Beschäfti-

gungsort liege und die Kläger in ihrem Heimatdorf auch keinen eige-

nen Hausstand unterhielten. Zur Begründung ihrer Klage führten die 

Kläger aus, dass sie sich – aufgrund des Schichtdienstes des Klägers ge-

legentlich auch getrennt – an sämtlichen freien Tagen im Heimatdorf 

aufhielten, dort auch die Tochter ihren Freundeskreis unterhalte und 

sie am Beschäftigungsort über keinerlei soziale Kontakte verfügten.

Das FG gab der Klage statt. Unabhängig von dem ab dem Streitjahr 

2014 geltenden neuen Reisekostenrecht hätten die Kläger in ihrem Hei-

matdorf einen eigenen Hausstand unterhalten und seien dort nicht als 

bloße Gäste der Mutter anzusehen. Dies ergebe sich aus dem Alter der 

Kläger – beide waren in den Streitjahren über 40 – den von ihnen über-

nommenen laufenden Kosten und den durchgeführten außerordentli-

chen Instandhaltungsmaßnahmen (zum Beispiel Hofpflasterung).

Die Kläger hätten auch ihren Lebensmittelpunkt dort beibehalten. 

Zwar sei dies bei verheirateten Eheleuten, die wie die Kläger gemein-

sam am Beschäftigungsort leben, nach der Rechtsprechung des Bun-

desfinanzhofes grundsätzlich nicht der Fall. Im Streitfall bestehe aber 

die Besonderheit, dass sich auch nach so langer Zeit das gesamte 

Privatleben der Kläger dort abspiele und sie sich sogar getrennt von-

einander im Heimatdorf aufhielten. Hierfür sprächen auch die nicht 

unerheblichen Investitionen in das Anwesen (zum Beispiel Bau eines 

Gewächshauses) und die Anschaffung zusätzlicher Flächen, die zum 

Anbau von Obst und Gemüse von der Klägerin selbst genutzt würden. 

Auch der Umstand, dass sich die Ärzte der gesamten Familie in der 

Umgebung befinden, wertete das FG als gewichtiges Anzeichen.

Der Vergleich der Wohnsituationen spreche nicht gegen die Annah-

me eines Lebensmittelpunkts. Zwar sei die Wohnung am Beschäfti-

gungsort als familiengerecht anzusehen, was aber wegen des Kindes 

notwendig sei. Demgegenüber verblieben den Klägern im Bungalow 

trotz der teilweisen Mitbenutzung durch die Mutter noch genügend 

Rückzugsmöglichkeiten. Durch die Gartennutzungsmöglichkeit weise 

das Grundstück eine höhere Wohnqualität auf als die Dachgeschoss-

wohnung.

Da die Fahrtkosten nach der gesetzlichen Regelung pauschal zu ge-

währen seien, könne jeder der Kläger unabhängig vom tatsächlichen 

Aufwand eine Familienheimfahrt pro Woche mit 0,30 Euro pro Entfer-

nungskilometer geltend machen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 26.09.2018, 7 K 3215/16 E

Unfall auf dem Arbeitsweg bringt keine Entlastung 
bei den Krankheitskosten

Behandlungskosten durch Arzt oder Krankenhaus, die durch einen Un-

fall auf einem Weg zur oder von der Arbeit angefallen sind, sind vom 

Finanzamt nicht neben der Entfernungspauschale steuerlich anzuer-

kennen. Solche Kosten stellen außergewöhnliche Aufwendungen des 

Arbeitnehmers für die Wege zwischen der Wohnung und ihrer ersten 

Tätigkeitsstätte dar, „die als solche durch die Entfernungspauschale 

von 30 Cent pro Kilometer abgegolten sind“. 

FG Baden-Württemberg, 5 K 500/17 vom 19.01.2018

Betriebsrente: Anwartschaften aus der Zeit nach 
Ende des Arbeitsverhältnisses sind günstiger

Schließt ein Arbeitgeber mit Mitarbeitern eine betriebliche Altersver-

sorgung ab, so haben die Beschäftigten, sofern sie gesetzlich kranken-

versichert sind, auf die spätere Rente Beiträge an ihre Kranken- und 

Pflegekasse zu zahlen. Und dies sowohl ihren eigenen Anteil betref-

fend, als auch den des früheren Arbeitgebers (so genannte „volle“ 

Beitragspflicht). Dies widerspricht nicht dem Solidaritätsprinzip in der 

gesetzlichen Krankenversicherung. Sollte der Arbeitnehmer jedoch 

nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb die Versicherungs-Police auf 

seine Kosten weiterführen, so muss für den Teil der sich insgesamt er-

gebenden Betriebsrente, der auf diesen Beitragszahlungen beruht, kein 

Beitrag an die Sozialkasse überwiesen werden. 

Das Bundesverfassungsgericht hat insofern seine bisherige Auffassung 

bestätigt und erstmals zu den Ansprüchen aus den nachträglichen – 

ohne Arbeitgeberbeteiligung geleisteten – Beiträgen Stellung bezogen. 

BVerffG, 1 BvR 100/15 u. a. vom 27.06.2018
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Streit um Kindesnamen: Übertragung  
des Namensbestimmungsrechts hat sich  
an Kindeswohl zu orientieren

Können sich Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, 

nicht einigen, welchen Vor- beziehungsweise Nachnamen das Kind 

künftig tragen soll, so kann das Namensbestimmungsrecht auf einen 

Elternteil übertragen werden. Das OLG Nürnberg hat eine Entschei-

dung des Amtsgerichts Regensburg bestätigt, wonach dabei in erster 

Linie dem Kindeswohl Rechnung zu tragen ist, aber auch Belange der 

Eltern mit zu berücksichtigen sind.

Die Eltern des betroffenen Kindes, die keinen gemeinsamen Ehenamen 

bestimmt haben, konnten sich nicht darauf einigen, welchen zweiten 

Vornamen und welchen Nachnamen das Kind künftig haben soll. Le-

diglich im Hinblick auf den ersten Vornamen bestand zwischen ihnen 

Einigkeit. Die Eltern, die sich noch vor der Geburt des Kindes getrennt 

hatten, teilten dem Standesamt Regensburg deshalb auch keinen Na-

men des Kindes mit.

Sowohl die Mutter als auch der Vater beantragten beim AG Regens-

burg, dass ihnen jeweils das Namensbestimmungsrecht übertragen 

wird. Dem Vater kam es dabei auch darauf an, dass sich aus dem Na-

men des Kindes dessen indische Wurzeln ergäben.

Das AG Regensburg hat der Mutter das Recht übertragen, den Nachna-

men des Kindes zu bestimmen. Entscheidend war für das Gericht hier-

bei unter anderem, dass das Kind zusammen mit einer Halbschwester 

im Haushalt der Mutter lebt. Es entspreche dem Wohl des Kindes am 

besten, wenn dieses denselben Geburtsnamen hat wie die beiden ande-

ren Familienangehörigen, mit denen es in einem Haushalt lebt. Unter 

anderem würde es der Festigung des Zusammengehörigkeitsgefühls 

zwischen der Mutter, der Halbschwester und dem Kind dienen, wenn 

es denselben Familiennamen trägt. Das Interesse des Vaters daran, dass 

aus dem Nachnamen des Kindes dessen indische Wurzeln ersichtlich 

sein sollten, müsse hinter dem Interesse des Kindes klar zurücktreten.

Das Recht zur Bestimmung des zweiten Vornamens übertrug das Ge-

richt hingegen dem Vater. In einer Gesamtschau entspreche es dem 

Kindeswohl am besten, wenn dessen Bindung zum Vater und zu dessen 

Nationalität durch die Wahl eines indischen zweiten oder dritten Vor-

namens zum Ausdruck gebracht werden könne.

Gegen diese Entscheidung des AG Regensburg legte der Vater Be-

schwerde ein und beantragte beim OLG Nürnberg, ihm Verfahrenskos-

tenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen. Das OLG lehnte 

den Antrag ab, da es die Auffassung des AG Regensburg zur Frage der 

Namensgebung teilte. Dieses habe eine ausgefeilte, am Kindeswohl 

orientierte Entscheidung getroffen, welche die gemeinsam getroffene 

Entscheidung für den ersten Vornamen, den Familienverband des Kin-

des mit Mutter und Halbschwester, aber auch die indischen Wurzeln 

des Kindes berücksichtige. Der Vater nahm daraufhin seine Beschwer-

de gegen den Beschluss des AG Regensburg zurück.

Amtsgericht Regensburg, Beschluss vom 30.05.2018, 209 F 758/18 

sowie Oberlandesgericht Nürnberg, Beschluss vom 30.07.018, 10 UF 

838/18

Über seine Religion darf das Kind ab 14  
mitentscheiden, aber...

Bei Entscheidungen über die religiöse Kindererziehung (zum Beispiel 

Taufe und Kommunion) sind alle Gesichtspunkte des Einzelfalls zu be-

rücksichtigen und gegeneinander abzuwägen, wobei das Kindeswohl 

an vorderster Stelle steht. Das hat das Oberlandesgericht Stuttgart 

entschieden. 

Es handele sich hierbei um einen „höchstpersönlichen Lebensbereich“ 

des Kindes, in dem der tatsächliche Wille auch jüngerer Kinder schon 

deshalb in besonderer Weise berücksichtigt werden müsse. Dass das 

Kind mit Vollendung des 14. Lebensjahres selbst über seine Religions-

zugehörigkeit entscheiden könne, ändere nichts an der Notwendigkeit 

einer umfassenden und auf den Einzelfall bezogenen „Kindeswohlprü-

fung“ vor dem 14. Geburtstag und führe nicht dazu, dass Anträge, die 

die religiöse Erziehung jüngerer Kinder betreffen, bereits aus diesem 

Grund in der Regel abzulehnen wären. 

Hier hatte das 9jährige Kind den Wunsch, katholisch erzogen zu wer-

den und an der Kommunion teilnehmen zu können. Der Mutter, bei 

der das Kind lebte, wurde das alleinige Recht zugestanden, über dessen 

Religionszugehörigkeit zu entscheiden.

OLG Stuttgart, 17 UF 292/15 vom 24.02.2016

Familie und 
Kinder
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Stiefkindadoption bei Leihmutterschaft  
nur im Ausnahmefall zulässig

In Fällen der „Leihmutterschaft“ ist eine Adoption des Kindes durch 

die „Wunschmutter“ nur möglich, wenn die Adoption zum Wohle des 

Kindes erforderlich ist. Dies hat das Amtsgericht (AG) Frankfurt am 

Main entschieden.

Im zu entscheidenden Fall zahlten die miteinander verheirateten Wun-

scheltern einer ausländischen Institution einen fünfstelligen Betrag 

dafür, dass diese eine zur Austragung eines Kindes im Wege künstlicher 

Befruchtung bereite Frau vermittelte. Das auf diesem Weg entstande-

ne, im Ausland geborene Kind, das biologisch von den Wunscheltern 

abstammt, lebt bei den Wunscheltern in Deutschland. Nach deut-

schem Recht gilt nur die Leihmutter als Mutter des Kindes, weil diese 

es geboren hat. Die Wunschmutter gilt trotz Eizellenspende als Stief-

mutter, während der Wunschvater dadurch rechtlich zum Vater wurde, 

dass er die Vaterschaft anerkannte. Den Antrag der Wunschmutter auf 

Annahme des Kindes hat das Familiengericht trotz Zustimmung der 

Leihmutter zurückgewiesen

Zur Begründung führte das Gericht aus, dass das Gesetz die Adoption 

nur unter erschwerten Bedingungen zulasse, wenn der Adoptionswilli-

ge an einer „gesetzwidrigen Vermittlung“ mitgewirkt habe. Hierunter 

falle auch die entgeltliche Leihmutterschaft. Denn diese sei eine dem 

Kinderhandel vergleichbare Praxis. Der Gesetzgeber habe alle dem 

Kinderhandel vergleichbare Praktiken rechtlich missbilligen und diesen 

vorbeugen wollen. Durch die Leihmutterschaft werde das Kind zum 

reinen Kaufobjekt zur Erfüllung des bisher unerfüllten Kinderwunsches 

degradiert.

Die Adoption sei deshalb nur zulässig, wenn es das Kindeswohl erfor-

dere (§ 1741 Absatz 1 Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch), also zum Schutz 

des Kindes zwingend geboten sei. Daran fehle es aber, wenn das Kind 

schon in einem gesicherten Umfeld in der „Wunschfamilie“ lebe. Der 

Wunschvater, der auch rechtlicher Vater sei, müsse auch ohne Adop-

tion die Wunschmutter an Entscheidungen des täglichen Lebens, die 

das Kind betreffen, beteiligen. Das Kind sei über den Vater deutscher 

Staatsangehöriger geworden und trage den Familiennahmen der Wun-

scheltern. Erbschafts- und steuerrechtlich bestehe auch ohne Adopti-

on entweder schon eine weitgehende Gleichstellung von Stiefkindern 

oder diese könne, zum Beispiel über ein Testament, von den Wunschel-

tern erzielt werden. Sofern sich eine unvorhergesehene Situation erge-

ben sollte, könne hierauf zum Wohl des Kindes durch familiengerichtli-

che Maßnahmen reagiert werden beziehungsweise die Wunschmutter 

auch einen erneuten Antrag stellen.

Amtsgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 09.04.2018, 470 F 

16020/17 AD, nicht rechtskräftig

Verlängerung der Elternzeit um drittes Lebensjahr 
des Kindes: Keine Zustimmung des Arbeitgebers 
erforderlich

Die Inanspruchnahme von Elternzeit für das dritte Lebensjahr eines 

Kindes im Anschluss an die Elternzeit während der ersten beiden Le-

bensjahre ist nicht von der Zustimmung des Arbeitgebers abhängig. 

Das hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg entschie-

den.

Der Kläger hatte Elternzeit für zwei Jahre ab der Geburt des Kindes 

beantragt. Einige Monate nach der Geburt des Kindes stellte er einen 

weiteren Antrag auf Elternzeit für ein weiteres Jahr, das sich direkt an-

schließen sollte. Dies wurde von der Arbeitgeberin abgelehnt.

Das LAG hat festgestellt, dass sich der Kläger während des dritten Le-

bensjahres des Kindes in Elternzeit befindet. Aus dem Wortlaut und der 

Systematik des § 16 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 

ergebe sich nicht, dass innerhalb der ersten drei Lebensjahre eines Kin-

des nur die erstmalige Inanspruchnahme von Elternzeit zustimmungs-

frei sein solle. Die Beschränkung der Bindungsfrist in § 16 Absatz 1 Satz 

2 BEEG auf zwei Jahre spreche vielmehr dafür, dass Beschäftigte im 

Anschluss an die Bindungsfrist wieder frei disponieren könnten und 

sich lediglich an die Anzeigefristen in § 16 Absatz 1 Satz 1 BEEG halten 

müssten. Hierfür spreche auch der vom Gesetzgeber verfolgte Zweck, 

Eltern durch die Beschränkung der Bindungsfrist mehr Entscheidungs-

flexibilität einzuräumen.

Das LAG hat für die beklagte Arbeitgeberin die Revision zum Bundesar-

beitsgericht, das die aufgeworfene Rechtsfrage bisher nicht entschie-

den hat, zugelassen.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.09.2018, 21 

Sa 390/18, nicht rechtskräftig
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Gebäude auf verkauftem Grundstück  
abgebrannt: Versicherungsleistungen schmälern 
Kaufpreisforderung

Der Verkäufer eines Grundstücks kann, wenn vor der vollständigen 

Übergabe desselben an den Käufer das auf dem Grundstück stehende 

Gebäude niederbrennt, nicht den vollständigen Kaufpreis mehr verlan-

gen. Dies gilt zumindest dann, wenn er wegen des Brandes von seiner 

Versicherung entschädigt wurde und die Versicherungsleistungen be-

halten will, wie das Pfälzische Oberlandesgericht (OLG) in einem Hin-

weisbeschluss festhält.

Die Kläger sind Miteigentümer eines Grundstücks, das sie 2012 an die 

Beklagte verkauft haben, die treuhänderisch für die Stadt Landau han-

delt. Für die Beklagte wurde eine Vormerkung im Grundbuch eingetra-

gen; rund zehn Prozent des Kaufpreises sind bereits gezahlt worden. 

Vor der vollständigen Übergabe des Grundstücks wurde das auf dem 

Grundstück errichtete, gewerblich genutzte Gebäude – ohne ein Ver-

schulden der Parteien – durch einen Brand vollständig zerstört. Die Klä-

ger haben von ihrer Versicherung deshalb eine Entschädigung erhalten. 

Die Parteien streiten über die weitere Abwicklung des Kaufvertrages. 

Die Beklagte ist lediglich zur Zahlung des Kaufpreises unter Abzug des 

Brandschadens bereit, die Kläger begehrten zunächst die vollständige 

Zahlung des seinerzeit vereinbarten Kaufpreises, nunmehr verlangen 

sie die Rückabwicklung des Vertrages. 

Das Landgericht Landau in der Pfalz hat mit Urteil vom 01.02.2018 (4 

O 95/17) die Ansprüche der Kläger zurückgewiesen und diese auf die 

Widerklage der Beklagen hin zur Erfüllung des seinerzeit geschlosse-

nen Kaufvertrages verpflichtet. Gegen dieses Urteil haben die Kläger 

Berufung eingelegt. Das OLG hat sie nunmehr darauf hingewiesen, 

dass ihre Berufung keine Aussicht auf Erfolg verspricht. 

Die Kläger hätten auch in Ansehung des Brandereignisses nicht vom 

Vertrag zurücktreten können, meint das OLG. Zudem seien sie nicht 

berechtigt, sowohl den vollen Kaufpreis zu verlangen als auch die Ver-

sicherungsleistung zu behalten, die ihnen nach dem Brand zugeflossen 

ist (hierzu gehöre auch die Verpflichtung der Versicherung, die Ruine zu 

beseitigen). Die Zerstörung der Gebäude habe zu einer so genannten 

Teilunmöglichkeit geführt. Die Kläger vermögen nur den Grund und 

Boden mit den zerstörten Gebäuden zu übergeben und zu übereignen, 

allerdings reduziere sich hierbei der Kaufpreis. Die Beklagte könne sich 

alternativ am gesamten, seinerzeit vereinbarten Kaufpreis festhalten 

lassen, habe dann aber Anspruch auf Herausgabe aller Versicherungs-

leistungen. Dass die Beklagte von Anfang an beabsichtigt hatte, die 

Gebäude abzureißen, ändere hieran nichts. Denn der Käufer könne mit 

der Kaufsache nach seinem freien Belieben verfahren. 

Pfälzisches Oberlandesgericht, PM vom 22.08.2018 zu Hinweisbe-

schluss vom 14.08.2018, 5 U 25/18

Erschließungsbeiträge: Erhebung ohne klare zeitliche 
Grenze verfassungswidrig

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) soll klären, ob die Verjäh-

rungsregelung des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz, so-

weit sie die Erhebung von Erschließungsbeiträgen zeitlich unbegrenzt 

nach dem Eintritt der Vorteilslage erlaubt, mit dem Rechtsstaatsprin-

zip vereinbar ist. Hierum bittet das Bundesverwaltungsgericht (BVer-

wG).

Der Kläger wendet sich gegen Erschließungsbeitragsbescheide in 

Höhe von insgesamt über 70.000 Euro. Er ist Eigentümer mehrerer 

Grundstücke in einem Gewerbegebiet. Das abgerechnete Teilstück der 

Straße, an dem diese liegen, wurde bereits 1986 vierspurig erbaut. Die 

zunächst vorgesehene vierspurige Fortführung wurde 1999 endgültig 

aufgegeben. Der zweispurige Weiterbau erfolgte sodann 2003/2004. 

Erst im Jahr 2007 widmete die Gemeinde den Straßenzug in seiner ge-

samten Länge dem öffentlichen Verkehr. Die angefochtenen Erschlie-

ßungsbeitragsbescheide ergingen im August 2011.

Der Einwand des Klägers, 25 Jahre nach Herstellung der seine Grund-

stücke erschließenden Straße dürften keine Beiträge mehr erhoben 

werden, blieb in den Vorinstanzen ohne Erfolg. Das Oberverwaltungs-

gericht (OVG) Rheinland-Pfalz hielt die Beitragserhebung für rechtmä-

ßig, weil seit dem Eintritt der Vorteilslage noch nicht 30 Jahre vergan-

gen seien und keine besonderen Umstände schon zuvor ein Vertrauen 

des Klägers darauf begründet hätten, von einem Beitrag verschont zu 

bleiben.

Dem ist das BVerwG nicht gefolgt. Das Landesrecht ermögliche bis-

lang, Erschließungsbeiträge zeitlich unbefristet nach dem Eintritt der 

Vorteilslage festzusetzen. Zwar verjährten Beitragspflichten gemäß § 

Immobilien-
besitzer
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3 Absatz 1 Nr. 4 des Kommunalabgabengesetzes Rheinland-Pfalz in 

Verbindung mit §§ 169, 170 der Abgabenordnung in vier Jahren nach 

Entstehung des Anspruchs. Der Beginn der Verjährungsfrist setze da-

mit aber unter anderem die öffentliche Widmung der Erschließungs-

anlage voraus, die auch noch geraume Zeit nach deren Fertigstellung 

erfolgen kann. Nach der Rechtsprechung des BVerfG verstoße eine 

solche Regelung gegen das rechtsstaatliche Gebot der Belastungsklar-

heit und -vorhersehbarkeit.

Der Gesetzgeber habe danach die Aufgabe, die berechtigten Interes-

sen der Allgemeinheit an der Beitragserhebung und der Einzelnen an 

Rechtssicherheit zu einem angemessenen Ausgleich zu bringen. Dabei 

stehe ihm zwar ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Er dürfe es aber 

nicht gänzlich unterlassen, der Abgabenerhebung eine bestimmte zeit-

liche Grenze zu setzen. Die vom OVG angenommene Grenze von 30 

Jahren nach Eintritt der Vorteilslage entspreche diesen Anforderungen 

nicht. Denn sie finde keine hinreichende Grundlage in der Rechtsord-

nung.

Im vorliegenden Fall waren laut BVerwG zwischen der tatsächlichen 

Entstehung des Vorteils – spätestens 1999 – und dem Erlass der Bei-

tragsbescheide im Jahr 2011 mehr als zehn Jahre vergangen. Insofern 

bestehe angesichts der in anderen Bundesländern bereits geltenden 

Vorschriften jedenfalls die Möglichkeit, dass die auch in Rheinland-

Pfalz gebotene, aber bisher unvollständige gesetzliche Normierung 

eine Beitragserhebung hier ausschließen wird. Weil somit die Entschei-

dung in dem vorliegenden Revisionsverfahren von der Gültigkeit der 

beanstandeten Regelung abhänge, habe das BVerwG das Verfahren 

aussetzen und die Entscheidung des BVerfG einholen müssen.

BVerwG, Beschluss vom 06.09.2017, BVerwG 9 C 5.17

Gebäudewertermittlung: Ermittlung des  
Einheitswerts mit „Staubdecken“ versehenden  
Flachdachgebäudes

Im Rahmen der Ermittlung des Einheitswerts eines mit so genannten 

Staubdecken versehenden Flachdachgebäudes stellt der umbaute 

Raum zwischen der eingezogenen Decke und dem Flachdach kein aus-

gebautes Dachgeschoss im Sinne der Bewertungsrichtlinie dar. Dies 

hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden.

Im Streit stand ein 2016 errichtetes Ladengebäude zum Betrieb eines 

Supermarktes. Dabei handelte es sich um einen Flachdachbau mit Erd- 

und Obergeschoss, das sich nur auf eine Teilfläche des Erdgeschosses 

erstreckte. Im gesamten Gebäude waren unterhalb des Flachdachs 

beziehungsweise der Erdgeschossdecke zum Zweck des Sichtschut-

zes abgehängte Decken (so genannte Staubdecken) eingezogen. Die 

Klägerin begehrte im Rahmen der Einheitswertfeststellung, den Raum 

zwischen den abgehängten Decken und den Flachdachdecken nur mit 

einem Drittel des Raumvolumens als „nicht ausgebauter Dachraum“ 

im Sinne des Abschnittes 37 Absatz 1 Satz 3 der Richtlinien für die Be-

wertung des Grundvermögens (BewRGr) beziehungsweise der DIN 277 

(Stand November 1950) anzusehen.

Das FG hat die Klage abgewiesen. Ein Flachdachgebäude falle nicht 

unter die begünstigende Drittel-Regelung, der umbaute Raum zwi-

schen der eingezogenen Decke und dem Flachdach sei kein ausge-

bautes Dachgeschoss im Sinne der Bewertungsrichtlinie. Nichts ande-

res ergebe sich aus der DIN 277. Auch aus § 85 Bewertungsgesetz in 

Verbindung mit Abschnittes 37 BewRGr könne die Einbeziehung von 

Flachbauten in die Drittelregelung nicht hergeleitet werden. Die ge-

ringere Bewertung nicht ausgebauter Dachgeschosse sei wegen der 

verminderten Nutzbarkeit gerechtfertigt.

Demgegenüber mindere die Einziehung einer abgehängten Decke 

nicht den Wert und die Nutzbarkeit eines Vollgeschosses und schaf-

fe auch kein separat zu bewertendes Dachgeschoss. Weil die Frage, 

in welchem Umfang der Rauminhalt von Flachdachbauten oberhalb 

aufgehängter Decken in die Gebäudewertermittlung einzubeziehen 

sei, ungeklärt sei und erhebliche praktische Bedeutung habe, wurde 

die Revision zugelassen.

Gegen das Urteil des FG Hamburg wurde Revision eingelegt, die beim 

Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen II R 27/18 läuft.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 03.07.2018, 3 K 236/17, nicht 

rechtskräftig
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Zweite Musterfeststellungsklage vor  
OLG Braunschweig wird nicht im Klageregister  
öffentlich bekannt gemacht

Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig hat die öffentliche Be-

kanntmachung der Musterfeststellungsklage der Schutzgemeinschaft 

für Bankkunden e.V. gegen die Volkswagen Bank GmbH im Klageregis-

ter abgelehnt. Denn die Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. habe 

nicht nachgewiesen, eine so genannte qualifizierte Einrichtung im Sin-

ne der Zivilprozessordnung zu sein, so die Begründung des Gerichts.

Die Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. hatte am 01.11.2018 

eine Musterfeststellungsklage gegen die Volkswagen Bank GmbH 

eingereicht, die Verbraucherdarlehensverträge zum Gegenstand hat. 

Die Schutzgemeinschaft für Bankkunden begehrte unter anderem die 

Feststellung, dass die von der Volkswagen Bank verwendeten Wider-

rufsbelehrungen nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt hätten 

und dass damit die jeweilige Widerrufsfrist nicht zu laufen begonnen 

habe.

Das OLG Braunschweig hat die öffentliche Bekanntmachung der Mus-

terklage abgelehnt, weil die Schutzgemeinschaft für Bankkunden nicht 

nachgewiesen habe, dass sie eine so genannte qualifizierte Einrichtung 

im Sinne der Zivilprozessordnung sei. Nur solche Einrichtungen dürf-

ten Musterfeststellungsklagen einreichen. Es fehle, so das OLG, der 

erforderliche Nachweis dafür, dass der Verein die erforderliche Anzahl 

von Mitgliedern, also mindestens 350 natürliche Personen oder zehn 

Verbände, habe. Die von der Schutzgemeinschaft für Bankkunden e.V. 

angebotenen Nachweise, insbesondere eine eingereichte anonymi-

sierte Mitgliederliste, genügten hierfür nicht. Dies gelte auch vor dem 

Hintergrund, dass die Schutzgemeinschaft für Bankkunden der Zu-

gänglichmachung selbst der anonymisierten Tabelle an die Volkswa-

gen Bank widersprochen habe und diese daher keine Möglichkeit habe, 

die Tabelle zu überprüfen.

Die Schutzgemeinschaft für Bankkunden habe überdies nicht belegt, 

dass sie Verbraucherinteressen weitgehend durch Aufklärung und Be-

ratung wahrnehme. Auch dies sei eine Voraussetzung für eine quali-

fizierte Einrichtung. Das OLG hat ausgeführt, dass der Verein sich zu 

einem ganz überwiegenden Teil über die Geltendmachung von Ver-

tragsstrafen und Abmahnungen finanziere. Vor diesem Hintergrund 

und mangels weitergehenden Vortrags der Schutzgemeinschaft sei 

jedenfalls nicht nachgewiesen, dass die aufklärende und beratende 

Tätigkeit den weitgehenden Teil der klägerischen Tätigkeit ausmache.

Der Beschluss ist nicht rechtskräftig. Das OLG hat die Rechtsbeschwer-

de zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Oberlandesgericht Braunschweig, Beschluss vom 12.12.2018, 4 MK 

2/18, nicht rechtskräftig

Kryptowährung bleibt erlaubnispflichtig

Geschäfte mit Kryptowährungen bleiben erlaubnispflichtig. Ein Urteil 

des Kammergerichts betreffe nicht die Verwaltungspraxis der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), wonach Finanz-

dienstleistungen mit Kryptowährungen erlaubnispflichtig sind, stellt 

die Bundesregierung in ihrer Antwort (BT-Drs. 19/6034) auf eine Klei-

ne Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/5689) fest.

Geprüft werde derzeit, ob die Fortführung der Verwaltungspraxis der 

BaFin zur Erlaubnispflicht von Geschäften mit Kryptowährungen und 

Token durch gesetzgeberische Maßnahmen flankiert werden solle.

Das Gericht hatte nach Angaben der FDP-Fraktion in der Vorbemer-

kung zur Kleinen Anfrage die Erlaubnispflicht verneint, da der Handel 

mit Bitcoin kein Bankgeschäft beziehungsweise keine Straftat darstel-

le und der BaFin vorgeworfen, ihren Aufgabenbereich „überspannt“ zu 

haben.

Deutscher Bundestag, PM vom 12.12.2018

American Depository Receipts: BMF informiert über 
Steuerbescheinigungen auf inländische Aktien

In einem aktuellen Schreiben des Bundesfinanzministeriums (BMF) 

geht es um Steuerbescheinigungen bei American Depository Receipts 

(ADRs) auf inländische Aktien.

Für die Ausstellung von Steuerbescheinigungen für Dividenden aus Ak-

tien, die für ADRs hinterlegt sind, gilt laut BMF, ergänzend zu seinem 

Schreiben vom 24.05.2013 (BStBl I S. 718) Folgendes: Sofern nicht 

bereits in der Vergangenheit entsprechend verfahren wurde, seien die 

Einzelsteuerbescheinigung nach Muster I und die Steuerbescheinigung 

nach Muster III des BMF-Schreibens vom 15.12.2017 (BStBl 2018 I S. 

Kapital- 
anleger
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13) um folgende Angaben zu ergänzen: die Gesamtzahl der im Rahmen 

des ADR-Programms ausgegebenen ADRs auf Aktien mit Dividenden-

berechtigung, die Anzahl der ADRs des ADR-Inhabers, für die eine Steu-

erbescheinigung ausgestellt wurde, und die ISIN des ADR.

Eine Steuerbescheinigung darf laut BMF nur erteilt werden, wenn der 

Emittent der ADRs der inländischen Hinterlegungsstelle schriftlich be-

stätigt, dass im Rahmen des ADR-Programms nur ADRs ausgegeben 

wurden, die im Zeitpunkt der Ausgabe mit Aktien hinterlegt waren, 

die ausschließlich bei der inländischen Hinterlegungsstelle eingebucht 

waren. Der inländischen Hinterlegungsstelle sei vor Erteilung einer 

Steuerbescheinigung außerdem die Gesamtzahl der ADRs mitzuteilen, 

die im Rahmen des ADR-Programms auf die dividendenberechtigten 

Aktien ausgegeben wurden.

Eine Sammel-Steuerbescheinigung dürfe im Rahmen von ADR-Pro-

grammen nicht erteilt werden. Die Teilziffer III.2 des BMF-Schreibens 

vom 24.05.2013 (BStBl I S. 718) werde aufgehoben.

Die vorstehenden Regelungen gelten laut BMF entsprechend für ande-

re Hinterlegungsscheine, die Aktien vertreten und mit ADRs vergleich-

bar sind, also insbesondere für European Depository Receipts (EDRs) 

und Global Depository Receipts (GDRs) beziehungsweise International 

Depository Receipts (IDRs).

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.12.2018, IV C 1 - S 

2204/12/10003

Einziehung einer unter dem Nominalwert  
erworbenen Forderung auf Auszahlung eines  
Körperschaftsteuerguthabens führt zu Einkünften 
aus Kapitalvermögen

Erwirbt ein Steuerpflichtiger einen Anspruch auf Auszahlung eines 

Körperschaftsteuerguthabens zu einem unter dem Nominalwert der 

Forderung liegenden Preis, erzielt er im Auszahlungszeitpunkt einen 

Gewinn aus einer – der Veräußerung einer Forderung gleichgestellten 

– Rückzahlung einer Kapitalforderung. Dies hat das Finanzgericht Düs-

seldorf entschieden.

Der Kläger erwarb im Jahr 2012 drei Ansprüche auf Auszahlung von 

Körperschaftsteuerguthaben. Der Gesamtkaufpreis betrug ca. 40 % 

der Nominalwerte der drei Forderungen. Die betreffenden Forderun-

gen hatte der Veräußerer zuvor von dem ursprünglichen Gläubiger er-

worben; an den Kläger wurden jeweils nur Teile der drei Forderungen 

weiterveräußert.

Im Jahr 2015 zahlte der Fiskus bei Fälligkeit den Nominalwert einer der 

drei Teilforderungen an den Kläger aus.

Das beklagte Finanzamt beurteilte den Vorgang als einen der Abgel-

tungssteuer unterliegenden Veräußerungsvorgang. Bei der Ermittlung 

des zu versteuernden Kapitalertrags zog es von dem Auszahlungsbe-

trag als Anschaffungskosten einen Teilbetrag des vom Kläger gezahlten 

Gesamtkaufpreises ab. Dabei teilte es den Gesamtkaufpreis anhand 

der Nominalwerte der erworbenen Teilforderungen auf.

Im Klageverfahren begehrte der Kläger die Herabsetzung seiner Ein-

kommensteuer. Er vertrat die Ansicht, dass eine steuerlich unbeachtli-

che private Vermögensmehrung vorliege. Dieser Argumentation ist das 

Finanzgericht Düsseldorf nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.

Das Gericht führte aus, dass der Kläger einen Gewinn aus der Veräu-

ßerung einer sonstigen Kapitalforderung erzielt habe. Die erworbene 

Teilforderung habe sich auf ein Körperschaftsteuerguthaben bezogen. 

Das Körperschaftsteuerguthaben sei eine sonstige Kapitalforderung, 

weil die Rückzahlung des Kapitalvermögens zugesagt worden sei. Die 

Auszahlung des Guthabens an den Kläger sei eine Rückzahlung, die ge-

setzlich einer Veräußerung gleichgestellt sei.

Das Gericht hielt auch die Berechnung des Veräußerungsgewinns für 

zutreffend. Der vom Kläger gezahlte Gesamtkaufpreis sei zu Recht 

anhand der Nominalwerte der erworbenen Forderungen aufgeteilt 

worden.

Wegen grundsätzlicher Bedeutung hat der Senat die Revision zuge-

lassen. 

FG Düsseldorf, Mitteilung vom 09.01.2018 zum Urteil 13 K 2486/17 

vom 20.11.2018



Februar 2019

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 14

Refinanzierungszinsen für notleidende Gesell- 
schafterdarlehen nicht als Werbungskosten abziehbar

Verzichtet ein Gesellschafter unter der auflösenden Bedingung der 

Besserung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft auf sein Gesell-

schafterdarlehen, um deren Eigenkapitalbildung und Ertragskraft zu 

stärken, sind bei ihm weiterhin anfallende Refinanzierungszinsen nicht 

als Werbungskosten im Zusammenhang mit früheren Zinseinkünften 

abziehbar. Dies geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) 

hervor. Die nunmehr durch die Beteiligungserträge veranlassten Re-

finanzierungszinsen seien vielmehr nur auf Antrag zu 60 Prozent als 

Werbungskosten abziehbar.

Nimmt für die Veranlassungszeiträume ab 2009 ein mindestens zu 

zehn Prozent am Stammkapital beteiligter Gesellschafter einer Kapi-

talgesellschaft ein Darlehen bei einer Bank auf, um selbst ein verzins-

liches Gesellschafterdarlehen an die Kapitalgesellschaft auszureichen, 

sind die Schuldzinsen für das Refinanzierungsdarlehen grundsätzlich 

als Werbungskosten durch die Erträge aus dem Gesellschafterdarlehen 

(§ 20 Absatz 1 Nr. 7 des Einkommensteuergesetzes –EStG) veranlasst. 

Diese Werbungskosten können ohne die Beschränkungen des ansons-

ten geltenden Werbungskostenabzugsverbots (§ 20 Absatz 9, 2. Hs. 

EStG) bei den tariflich besteuerten Kapitaleinkünften des Gesellschaf-

ters abgezogen werden (§ 32d Absatz 2 Nr. 1 S. 1b Satz 1, § 32d Absatz 

2 Nr. 1 S. 2 EStG). Dies gilt, wie der BFH jetzt klargestellt hat, auch, 

wenn die Kapitalgesellschaft die geschuldeten Zins- und Tilgungszah-

lungen aus dem Gesellschafterdarlehen nicht erbringt.

Verzichtet der Gesellschafter aber gegenüber der Kapitalgesellschaft 

auf sein Gesellschafterdarlehen gegen Besserungsschein, könne dies 

für Schuldzinsen, die auf das Refinanzierungsdarlehen gezahlt werden, 

bis zum Eintritt des Besserungsfalls zu einem Wechsel des Veranlas-

sungszusammenhangs der Aufwendungen weg von den Kapitalerträ-

gen aus dem Gesellschafterdarlehen hin zu den Beteiligungserträgen 

gemäß § 20 Absatz 1 Nr. 1 EStG führen. Ein solcher Wechsel des Ver-

anlassungszusammenhangs tritt laut BFH insbesondere ein, wenn der 

Gesellschafter durch den Verzicht auf Zins- und Tilgungsansprüche aus 

dem Gesellschafterdarlehen die Eigenkapitalbildung und Ertragskraft 

der Gesellschaft stärken will. Der Wechsel des Veranlassungszusam-

menhangs habe zur Folge, dass die Schuldzinsen aus dem Refinanzie-

rungsdarlehen nunmehr dem Werbungskostenabzugsverbot des § 20 

Absatz 9, 2. Halbsatz EStG unterliegen.

Um wenigstens 60 Prozent der Refinanzierungszinsen abziehen zu 

können, müsse der Gesellschafter spätestens mit Abgabe der Einkom-

mensteuerveranlagung für das Jahr des Forderungsverzichts gemäß § 

32d Absatz 2 Nr. 3 EStG die Anwendung des so genannten Teileinkünf-

teverfahrens (§§ 3 Nr. 40, 3c Absatz 2 EStG) für die Dividenden aus 

der Kapitalgesellschaft und die damit im Zusammenhang stehenden 

Werbungskosten beantragen, was im Streitfall nicht erfolgt sei. Dies 

sollte zur Vermeidung von Nachteilen in der Sanierungspraxis bedacht 

werden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 24.10.2017, VIII R 19/16

Keine Verlustabzugsbeschränkung im Rahmen  
endgültiger Abwicklungsbesteuerung

Nach Abschluss eines Insolvenzverfahrens sind so genannte Zwi-

schenveranlagungen aufzuheben und es hat eine Verrechnung von 

Gewinnen und Verlusten des gesamten Liquidationszeitraumes ohne 

Berücksichtigung der Verlustverrechnungsbeschränkung nach der so 

genannten Mindestbesteuerung zu erfolgen. Dies hat das Finanzge-

richt (FG) Düsseldorf entschieden.

Der Kläger war zum Insolvenzverwalter einer GmbH bestellt worden. 

Das Insolvenzverfahren wurde im Jahr 2003 eröffnet. Am 15.03.2015 

erstellte der Kläger die Schlussbilanz der GmbH, das Insolvenzverfah-

ren wurde im Juli 2017 aufgehoben. Das beklagte Finanzamt setzte die 

Körperschaftsteuer zunächst für den Veranlagungszeitraum 2003 bis 

2005 fest, wobei es den Grundabzugsbetrag in Höhe von einer Million 

Euro nach der so genannten Mindestbesteuerung in diesem Zeitraum 

lediglich einmal berücksichtigte. Für die Jahre 2006 bis 2015 setzte das 

Finanzamt die Körperschaftsteuer jährlich fest. Der Kläger beantragte 

im Jahr 2018 beim Finanzamt die Aufhebung der vorliegenden Veranla-

gungen der GmbH und den Erlass eines Körperschaftsteuerbescheides 

für den Zeitraum der Abwicklung 2003 bis 2015, wobei die Berech-

nung der Steuer ohne Anwendung der Mindestbesteuerungsregelung 

begehrt wurde. Dies lehnte der Beklagte ab.

Der hiergegen gerichteten (Sprung-)Klage verhalf das FG Düssel-

dorf zum Erfolg. Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei 

Unternehmer
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den vorliegenden Veranlagungen für die Jahre 2003 bis 2015 nur um 

vorläufige Zwischenveranlagungen, die am Ende des Abwicklungs-

zeitraums durch einen Bescheid zu ersetzen sind, in dem der Gewinn 

beziehungsweise der Verlust für den gesamten Abwicklungszeitraum 

ermittelt wird. Hierfür spreche, dass das Gesetz die Bestimmung der 

Länge der Besteuerungszeiträume im Liquidationsfall in das Ermessen 

der Finanzverwaltung stelle. Würden die Veranlagungen als endgül-

tig verstanden, stünde im Ergebnis auch die Höhe der entstehenden 

Steuer im Ermessen der Finanzverwaltung, was mit dem Grundsatz der 

leistungsgerechten Besteuerung unvereinbar sei.

Im Rahmen einer endgültigen Abwicklungsbesteuerung sei die Min-

destbesteuerungsregelung verfassungskonform auszulegen und um 

ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal zu ergänzen, dass die Min-

destbesteuerung nur eingreife, soweit sie keine definitive Besteuerung 

auslöse. Dies ergebe sich unter anderem aus der Gesetzesbegründung, 

wonach durch die Mindestbesteuerung keine Verluste endgültig verlo-

ren gehen sollten.

Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Das FG hat die Revision zum 

Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 18.09.2018, 6 K 454/15 K, nicht 

rechtskräftig

Rangrücktritt führt nicht zwingend  
zum Passivierungsverbot

Eine von der Alleingesellschafterin gegenüber einer GmbH für Gesell-

schafterforderungen abgegebene Rangrücktrittserklärung, die eine 

Tilgung auch aus dem freien Vermögen zulässt, führt nicht zu einem 

Passivierungsverbot. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster ent-

schieden.

Die Klägerin, eine GmbH, die im Streitzeitraum keine operativen Tätig-

keiten ausübte, hatte Verbindlichkeiten gegenüber ihrer Alleingesell-

schafterin. Diese erklärte zur Abwendung der Überschuldung der Klä-

gerin, auf ihre Forderungen in Höhe von maximal circa drei Millionen 

Euro hinter die Forderungen aller anderen gegenwärtigen und zukünf-

tigen Gläubiger in der Weise zurückzutreten, dass die Forderungen nur 

aus sonst entstehenden Jahresüberschüssen, einem Liquidationsüber-

schuss oder aus einem die sonstigen Verbindlichkeiten der Klägerin 

übersteigenden freien Vermögen zu bedienen sind. Das Finanzamt war 

der Auffassung, dass aufgrund dieser Rangrücktrittserklärung keine 

ernste Rückzahlungsabsicht bei der Klägerin mehr vorliege und löste 

die bestehenden Verbindlichkeiten abzüglich des freien Vermögens 

(insgesamt circa zwei Millionen Euro) gewinnerhöhend auf.

Das FG gab der hiergegen erhobenen Klage statt. Hinsichtlich der auf-

gelösten Verbindlichkeiten bestehe trotz der Rangrücktrittserklärung 

in voller Höhe eine Passivierungspflicht. Eine wirtschaftliche Belastung 

liege zwar in solchen Fällen nicht mehr vor, in denen die Rangrück-

trittsvereinbarung auf künftig entstehende Jahresüberschüsse und 

einem Liquidationsüberschuss beschränkt ist. Insoweit greife das Pas-

sivierungsverbot nach § 5 Absatz 2a EStG. Im Streitfall bestehe jedoch 

die Besonderheit, dass die Verbindlichkeiten daneben auch aus dem 

freien Vermögen zu bedienen waren. Dies führe dazu, dass eine ge-

genwärtige wirtschaftliche Belastung gegeben sei. Der Umstand, dass 

die Klägerin mangels operativer Geschäftstätigkeit zukünftig nicht in 

der Lage sein werde, weiteres freies Vermögen zu generieren, ändere 

nichts daran, dass sie rechtlich weiterhin verpflichtet bleibe, die Ver-

bindlichkeiten zu tilgen.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, wo das Ver-

fahren unter dem Aktenzeichen XI R 32/18 anhängig ist.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 13.09.2018, 10 K 504/15 K,G,F, 

nicht rechtskräftig
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Betriebsratswahlen: Kopierte Vorschlagsliste und 
elektronische Stimmauszählung sind zulässig

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Hessen hat die Anforderungen, die 

bei der Betriebsratswahl an das Wahlverfahren zu stellen sind, in zwei 

Eilverfahren konkretisiert. Es hat zum einen entschieden, dass das Ko-

pieren der Wahlvorschlagsblätter zulässig ist. Zum anderen stellte das 

LAG klar, dass die Stimmen mit Hilfe von Hochleistungsscannern aus-

gezählt werden dürfen.

In dem einen Verfahren ging es um die Zulassung einer Vorschlagsliste 

für die Betriebsratswahl durch den Wahlvorstand. Im Original der mit 

einem Kennwort bezeichneten Vorschlagsliste waren alle Bewerber 

in einer Rangordnung aufgeführt. Von dieser Vorschlagsliste hatten 

die Listenvertreter nummerierte Kopien hergestellt und auf mit den 

Kopien Stützunterschriften für ihren Wahlvorschlag gesammelt. Der 

Wahlvorstand bemängelte, dass die Kopien, die ungeheftet in einer 

Klarsichthülle eingereicht wurden, keinen gültigen Wahlvorschlag bil-

deten.

Das LAG hat den Wahlvorschlag zugelassen. Es sei eindeutig erkennbar, 

auf welchen Wahlvorschlag sich die Stützunterschriften bezogen. Eine 

Vorschlagsliste dürfe vervielfältigt werden. Alle von den Unterstützern 

unterzeichneten Wahlvorschlagsblätter führten die Bewerber mit ih-

ren persönlichen Daten und in der festgelegten Reihenfolge inhaltlich 

übereinstimmend an. Das sei ausreichend. Kopien, auf denen keine 

Unterschriften gesammelt wurden, müssten nicht eingereicht werden.

In dem anderen Verfahren hat das LAG beschlossen, dass die zur 

Wahl des Betriebsrats abgegeben Stimmen mit Hilfe von Hochleis-

tungsscannern ausgezählt werden durften. Das Betriebsverfassungs-

gesetz und die Wahlordnung verböten den Einsatz elektronischer 

Hilfsmittel nicht. Es handele sich nicht um Wahlcomputer, mit denen 

elektronisch abgestimmt werde. Die abgegebenen Stimmzettel seien 

während der öffentlichen Stimmauszählung durch den Wahlvorstand 

aus der Wahlurne genommen und vor dem Scannen überprüft wor-

den. Dann sei ausreichend, wenn ein Mitglied des Wahlvorstands die 

anschließende elektronische Stimmauswertung durch Stichproben 

kontrolliere.

Landesarbeitsgericht Hessen, Beschlüsse vom 25.04.2018, 16 TaBVGa 

83/18 und 16 TaBVGa 77/18

Pflegegeld muss nicht genau am ersten Kalendertag 
des Monats zur Verfügung stehen

Versicherte haben keinen Anspruch auf Auszahlung des Pflegegeldes 

bereits vor dem Monatsersten, wenn dieser auf einen Samstag, Sonn-

tag oder Feiertag fällt. Dies stellt das Sozialgericht (SG) Gießen klar.

Der Kläger bezieht Leistungen nach dem Pflegegrad 3. Er klagte mit 

dem Ziel der Auszahlung des Pflegegeldes jeweils spätestens zum Mo-

natsersten, im Fall eines Feiertags bereits vor dem Monatsersten. Die 

beklagte Knappschaft-Bahn-See verwies auf ihre Verwaltungspraxis, 

wonach sie das Pflegegeld jeweils zum Monatsersten anweise. Falle 

dieser auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verschiebe sich die 

Auszahlung auf den nächsten Werktag im Monat. Die Beklagte hielt 

diese Praxis für rechtmäßig.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Gericht wies darauf hin, dass das 

Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) – Soziale Pflegeversicherung – keine aus-

drückliche Regelung zur Fälligkeit des hier streitigen Anspruchs auf 

Pflegegeld enthält. Daher sei auf die allgemeinen Regelungen in §§ 41, 

40 Absatz 1 SGB I – Allgemeiner Teil –  zurückzugreifen. Nach der ge-

setzlichen Regelung würden Ansprüche auf Sozialleistungen mit ihrem 

Entstehen fällig, soweit die besonderen Teile des SGB keine Regelung 

enthielten. Ansprüche auf Sozialleistungen entstünden, sobald ihre im 

Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes bestimmten Voraussetzungen 

vorlägen. Die Fälligkeit des Pflegegeldes hänge davon ab, wann die ge-

setzlich genannten Leistungsvoraussetzungen vorlägen.

Das Bundessozialgericht habe entschieden, dass der Anspruch jeweils 

am Anfang und nicht am Ende eines Kalendermonats fällig werde. 

Aus diesem Fälligkeitszeitpunkt ergebe sich aber nicht, dass das Pfle-

gegeld grundsätzlich auch genau am ersten Kalendertag des Monats 

zur Verfügung stehen müsse, so das SG. Da der fristgerechte Überwei-

sungsauftrag und nicht der Eintritt des Leistungserfolges entscheidend 

sei, komme es weder auf die Abbuchung vom Schuldnerkonto bei der 

Knappschaft-Bahn-See noch auf die Gutschrift auf dem Konto des Ver-

sicherten an.

Die Beklagte genüge ihrer Zahlungsverpflichtung gegenüber einem 

Bezieher von Pflegegeld dann, wenn sie das Pflegegeld am Ersten eines 

Kalendermonats anweise. Dies gelte unabhängig davon, wann dieses 

Geld auf dem Konto des Versicherten gutgeschrieben werde. Falle der 

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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Erste des Kalendermonats auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, 

genüge die Beklagte ihrer Leistungsverpflichtung, wenn sie das Pflege-

geld am erstmöglichen Termin nach Fälligkeit, also dem ersten Werk-

tag im Monat anweise. Das Gericht verwies in diesem Zusammenhang 

auf ein Urteil des Hessischen Landessozialgerichts vom 13.10.2008 (L 

8 P 19/07).

Sozialgericht Gießen, Gerichtsbescheid vom 12.10.2018, S 7 P 23/18, 

nicht rechtskräftig

Streikmobilisierung auf Firmenparkplatz  
kann zulässig sein 

Das Streikrecht umfasst die Befugnis einer streikführenden Gewerk-

schaft, die zur Arbeitsniederlegung aufgerufenen Arbeitnehmer unmit-

telbar vor dem Betreten des Betriebes anzusprechen, um sie für die 

Teilnahme am Streik zu gewinnen. Eine solche Aktion kann – abhängig 

von den konkreten örtlichen Gegebenheiten – mangels anderer Mo-

bilisierungsmöglichkeiten auch auf einem vom bestreikten Arbeitge-

ber vorgehaltenen Firmenparkplatz vor dem Betriebsgebäude zulässig 

sein. Dies stellt das Bundesarbeitsgericht (BAG) klar.

Die Arbeitgeberin betreibt in einem außerörtlich gelegenen Gewerbe-

gebiet ein Versand- und Logistikzentrum. Zu dem von ihr gepachteten 

Gelände gehören ein Betriebsgebäude, das über einen zentralen Ein-

gang zugänglich ist, und ein circa 28.000 Quadratmeter großer Park-

platz, welcher zur Nutzung für die überwiegend mit dem Auto zur Ar-

beit kommenden Mitarbeiter bestimmt ist. Im September 2015 wurde 

die Arbeitgeberin an zwei Tagen bestreikt. Die streikführende Gewerk-

schaft baute an beiden Tagen auf dem Parkplatz vor dem Hauptein-

gang Stehtische und Tonnen auf und postierte dort ihre Vertreter so-

wie streikende Arbeitnehmer. Diese verteilten Flyer und forderten die 

zur Arbeit erscheinenden Arbeitnehmer zur Teilnahme am Streik auf. 

Zu physischen Zugangsbehinderungen kam es nicht. Ähnliches wie-

derholte sich bei einem eintägigen Streik im März 2016.

Mit ihrer Klage hat die Arbeitgeberin die künftige Unterlassung solcher 

Aktionen verlangt. Das Arbeitsgericht hat der Klage entsprochen; das 

Landesarbeitsgericht hat sie abgewiesen. Die hiergegen gerichtete 

Revision der Arbeitgeberin blieb vor dem BAG ohne Erfolg. Im kon-

kreten Fall ergebe die Abwägung widerstreitender grundrechtlicher 

Gewährleistungen auf Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite, dass die 

Arbeitgeberin eine kurzzeitige, situative Beeinträchtigung ihres Besit-

zes hinnehmen müsse. Angesichts der örtlichen Verhältnisse könne die 

Gewerkschaft nur auf dem Firmenparkplatz vor dem Haupteingang 

mit den zum Streik aufgerufenen Arbeitnehmern kommunizieren und 

im Gespräch versuchen, auf Arbeitswillige einzuwirken.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 20.11.2018, 1 AZR 189/17

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz:  
Eine gesuchte „Bürofee“ kann auch ein Mann sein...

Vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht verlor ein männlicher Be-

werber um eine Arbeitsstelle als „Bürofee“ auf 450 Euro-Basis den 

Prozess. Er war mit seiner Bewerbung um diese Stelle von dem Un-

ternehmen abgewiesen worden. Daraufhin verlangte er eine Entschä-

digung in Höhe von 1.350 Euro, weil er wegen seines Geschlechtes 

nicht eingestellt worden sei, was sich nach dem Allgemeinen Gleich-

behandlungsgesetz als eine Diskriminierung wegen seines Geschlechts 

darstelle. 

Das Gericht stellte fest, dass die Ausschreibung einer Stelle für eine 

„Bürofee“ durchaus auch an männliche Bewerber gerichtet gewesen 

sein könne, was mehrere Formulierungen in anderen Stellenanzeigen 

zeigten, etwa durch den Zusatz „männlich/weiblich“. 

Aber auch die Tatsache, dass er bereits bei der Firma beschäftigt gewe-

sen sei, sie aber im Streit verlassen habe, zeigte, dass er kaum ernsthaft 

um die Stelle angehalten hatte, sondern hauptsächlich eine Entschädi-

gungszahlung erreichen wollte. 

Hessisches LAG, 3 Sa 487/16 vom 08.09.2017
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Baulärm kann auch in Großstadt Mietminderung 
rechtfertigen

Wer in einer Großstadt lebt, muss deswegen Baulärm nicht als orts-

üblich hinnehmen. Vielmehr kann ihn von einer benachbarten Groß-

baustelle ausgehender Lärm gegenüber dem Vermieter zur Minderung 

der Miete berechtigen. Dies hat das Amtsgericht (AG) München ent-

schieden.

Die Beklagte bewohnt seit 1997 in München eine Wohnung mit 67,18 

Quadratmetern, deren Miete seit Oktober 2015 brutto 989,08 Euro 

beträgt. Sie minderte die Mietzahlungen in den Monaten von Oktober 

2015 mit Juni 2016 um insgesamt 1.536,98 Euro und begründete dies 

mit unzumutbarem Lärm einer benachbarten Großbaustelle, auf der 

unter Abriss einer früheren Fabrik über hundert neue Wohneinheiten 

erstellt wurden. Dazu legte die Beklagte ein detailliertes Lärmprotokoll 

mit eingearbeiteter Fotodokumentation sowie das Ergebnis einer eige-

nen mehrtägigen Schallmessung vom Mai 2016 vor.

Die Klägerin bestreitet, dass die Baustelle unzumutbare Lärmstörun-

gen verursacht habe. Die gesetzlichen Bauvorschriften seien eingehal-

ten worden. Sie habe die Bautätigkeit aufgrund der erteilten Bauge-

nehmigung auf dem Nachbargrundstück nicht verhindern können. In 

einer Großstadt müsse mit Bautätigkeiten gerechnet werden, zumal 

die Beklagte bewusst eine Wohnung neben einer schon stillgelegten 

Fabrik angemietet habe.

Die unwesentlichen und ortsüblichen Immissionen habe die Vermie-

terin also gegenüber dem Bauherrn nicht abwehren können. Sie seien 

von der Beklagten folglich hinzunehmen.

Das AG München, das sich das Bautagebuch einschließlich der dort er-

fassten Lärmwerte vorlegen ließ und ein Sachverständigengutachten 

zur Unzumutbarkeit der Lärmbelästigung eingeholt hatte, gab der Be-

klagten weitgehend Recht. Gemäß § 536 Absatz 1 Bürgerliches Gesetz-

buch (BGB) sei die vereinbarte Miete kraft Gesetzes gemindert, wenn 

die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter einen Mangel 

aufweist, der ihre Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch auf-

hebt oder (erheblich) mindert, oder ein solcher Mangel während der 

Mietzeit entsteht. Soweit Parteiabreden zur Beschaffenheit der Miet-

sache fehlen, werde der zum vertragsgemäßen Gebrauch geeignete 

Zustand unter Berücksichtigung des vereinbarten Nutzungszwecks 

und des Grundsatzes von Treu und Glauben (§ 242 BGB) nach der Ver-

kehrsanschauung bestimmt. 

Eine Minderung sei daher entgegen der Auffassung der Klagepartei 

nicht deshalb von vornherein ausgeschlossen, weil in Großstädten 

Baulärm regelmäßig hinzunehmen sei. Zwar sei es zutreffend, dass in 

Großstädten immer irgendwo gebaut wird. Dennoch entspreche es 

der allgemeinen Verkehrsanschauung, dass man auch in Großstädten 

in Wohnungen ungestört von Baulärm leben kann. Denn die übergroße 

Mehrzahl der Wohnungen in Großstädten sei wohl Verkehrslärm, nicht 

aber Baulärm ausgesetzt.

Das Gericht war nach den durchgeführten Beweisaufnahmen davon 

überzeugt, dass im streitgegenständlichen Zeitraum von Oktober 

2015 bis einschließlich Juni 2016 von der benachbarten Großbaustelle 

erhebliche Lärm- und Schmutzeinwirkungen auf die Wohnung der Be-

klagten stattgefunden haben, welche zu einer mehr als unerheblichen 

Gebrauchsbeeinträchtigung des Mietgebrauchs der Beklagten geführt 

haben, sodass die zur angemessenen Mietminderung berechtigt ge-

wesen sei. Es hält bei Unterteilung des Baulärms für den Zeitraum 

Oktober 2015 bis einschließlich März 2016 in Bauphase 1 (Abriss und 

Grundarbeiten) und für den Zeitraum von April bis einschließlich Juni 

2016 in Bauphase 2 (Hochbauarbeiten) eine Minderungsquote ausge-

hend von der Bruttogesamtmiete in Höhe von 989,08 Euro von 30 

Prozent pro Monat für die Bauphase 1 und von 25 Prozent für die Bau-

phase 2 als angemessen.

Der Sachverständige habe festgestellt, dass im Zeitraum September 

bis Dezember 2015 an 19 Tagen Lärmimmission gemessen werden 

konnten, die eine Einwirkung von über 63 Dezibel an der Wohnung 

der Beklagten ergeben haben, was als wesentliche Beeinträchtigung 

anzusehen ist. Im Jahr 2016 seien an 160 Tagen wesentliche Über-

schreitungen der Immissionsrichtwerte zu verzeichnen gewesen, wo-

bei sogar an mehr als 60 Tagen Geräuschbelästigungen von mehr als 

70 Dezibel vorhanden gewesen seien. Bei Einzug der Beklagten sei 

nach der Beweisaufnahme die benachbarte Fabrik noch nicht leer ge-

standen, sodass sie nicht konkret mit Baumaßnahmen habe rechnen 

müssen, merkt das AG München abschließend an. Es hat die Klage der 

Vermieterin auf Zahlung des im Wege der Mietminderung einbehalte-

nen Mietanteils nahezu vollständig – bis auf einen überhöhten Minde-

rungsbetrag für April 2016 von 63,80 Euro – zurückgewiesen.

Bauen und 
Wohnen
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Die Vermieterin scheiterte mit ihrer Klage auch in der Berufungsins-

tanz. Allerdings hat das Landgericht München I in seinem Urteil vom 

15.11.2018 wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache die Revi-

sion zugelassen.

Amtsgericht München, Urteil vom 01.02.2018, 472 C 18927/16, nicht 

rechtskräftig

Wohnungseigentümergemeinschaft kann bei  
Betrieb eines Blockheizkraftwerks selbst gewerblich 
tätig sein

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann beim Betrieb eines 

Blockheizkraftwerks, mit dem Strom an einen außenstehenden Ab-

nehmer geliefert wird, selbst gewerblich tätig sein. Daher begründet 

sie selbst ertragsteuerrechtlich eine Mitunternehmerschaft, für die 

das erforderliche Feststellungsverfahren durchzuführen ist, wie der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden hat. Der Annahme einer von den 

Wohnungseigentümern zusätzlich konkludent gegründeten Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) bedarf es nicht.

Im vom BFH entschiedenen Fall war eine Wohnanlage errichtet wor-

den, zu der ein Blockheizkraftwerk gehörte, mit dem der eigene Wär-

meenergiebedarf gedeckt werden sollte. Der außerdem erzeugte und 

nicht von den Wohnungseigentümern verbrauchte Strom wurde gegen 

Erhalt einer Vergütung in das Netz eines Energieversorgers eingespeist. 

Das Finanzamt war der Meinung, die Wohnungseigentümergemein-

schaft unterhalte mit der Stromeinspeisung einen Gewerbebetrieb, 

und erließ gegenüber der Gemeinschaft einen Bescheid, mit dem ge-

werbliche Einkünfte festgestellt wurden. Hiergegen setzten sich die 

klagenden Eigentümer einer Wohnung zur Wehr. Sie meinten, der Be-

scheid sei rechtswidrig, weil nicht die Wohnungseigentümergemein-

schaft, sondern allenfalls eine zusätzlich von den Eigentümern ge-

gründete GbR hätte gewerblich tätig sein können. Im Übrigen sei der 

Gewinn auch zu hoch festgestellt worden, unter anderem weil nicht 

die richtigen Folgen aus der Nutzung der selbst erzeugten Energie 

durch die Wohnungseigentümer gezogen worden seien.

Der nach Klageabweisung durch das Finanzgericht (FG) angerufene 

BFH bestätigte das FG darin, dass die Wohnungseigentümergemein-

schaft infolge ihrer zivilrechtlichen Verselbstständigung ähnlich einer 

Personengesellschaft steuerrechtlich als Mitunternehmerschaft an-

zusehen sein könne, soweit sie innerhalb ihres Verbandszwecks tätig 

werde. Die Lieferung von Strom halte sich jedenfalls dann innerhalb 

dieses Zwecks, wenn der Strom von einem eigenen Blockheizkraft-

werk erzeugt werde, das vornehmlich der Erzeugung von Wärme für 

das Wohnungseigentum diene. Damit folgte der BFH nicht der zum 

Teil vertretenen Auffassung, eine Wohnungseigentümergemeinschaft 

könne nicht selbst eine Mitunternehmerschaft sein, sondern nur eine 

von den Wohnungseigentümern zusätzlich gegründete GbR. Daher 

seien die gewerblichen Einkünfte aus der Stromlieferung in einem ei-

genständigen Verfahren gegenüber der Wohnungseigentümergemein-

schaft, nicht aber gegenüber einer daneben bestehen GbR gesondert 

festzustellen. Die betreffende Steuererklärung habe der Hausverwalter 

abzugeben.

Ungeklärt blieb, von welchen Anschaffungskosten des Blockheizkraft-

werks bei der Ermittlung des Gewinns Abschreibungen vorzunehmen 

waren. Dies hängt laut BFH unter anderem davon ab, in welchem 

Umfang die bei der Lieferung in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als 

Vorsteuer vom Finanzamt erstattet werden konnte. Zur Ermittlung des 

richtigen Aufteilungsschlüssels verwies der BFH deshalb das Verfahren 

an das FG zurück.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 20.09.2018, IV R 6/16
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Fahrverbote sollen eingeschränkt werden

Die Bundesregierung will mögliche Fahrverbote aufgrund der Über-

schreitung des EU-Grenzwertes für Stickstoffdioxid einschränken. Sie 

sollen künftig in der Regel nur dann in Erwägung gezogen werden kön-

nen, wenn in den betroffenen Gebieten ein Jahresmittelwert von 50 

Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wird. Der EU-Grenz-

wert liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Zudem sollen 

Kraftfahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 6 sowie Euro VI, bestimmte 

Euro 4 und 5 sowie unter bestimmten Bedingungen nachgerüstete 

Busse, schwere Kommunalfahrzeuge und Handwerker- und Lieferfahr-

zeuge (2,8 bis 7,8 Tonnen) von den Verkehrsverboten ausgenommen 

werden. Dies sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 

19/6635) zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vor.

Die Bundesregierung hat den Entwurf als „besonders eilbedürftig“ er-

klärt. Sie begründet ihr Vorhaben damit, dass bei Überschreitungen des 

Grenzwertes unterhalb von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ein 

Verkehrsverbot in der Regel nicht erforderlich und unverhältnismäßig 

sei. Es sei davon auszugehen, dass der Grenzwerte „bereits aufgrund 

der Maßnahmen, die die Bundesregierung schon beschlossen hat“, 

eingehalten werde. Bei Überschreitung oberhalb von 50 Mikrogramm 

pro Kubikmeter Luft könne die Anordnung von Verkehrsverboten hin-

gegen „geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne 

sein“, um die Einhaltung des Grenzwertes sicherzustellen. Die Ausnah-

men von diesen Verkehrsverboten für bestimmte Euro 4 und Euro 5 

sowie generell Euro 6 begründet die Bundesregierung wiederum „aus 

Gründen der Verhältnismäßigkeit“. Zudem werde mit den Regelun-

gen „auch die erforderliche Rechtssicherheit vor Verkehrsverboten für 

Fahrzeuge mit einer geeigneten Hardware-Nachrüstung geschaffen“, 

heißt es in dem Entwurf.

Deutscher Bundestag, PM vom 11.12.2018

Autobahn A 20 darf zunächst nicht weitergebaut 
werden

Die Bundesautobahn A 20 darf vorerst nicht weitergebaut werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat den Planfeststellungs-

beschluss des Verkehrsministeriums Schleswig-Holstein für den Neu-

bau der Autobahn im Abschnitt 4 (Autobahnkreuz A 7/A 20 bis B 206 

westlich Wittenborn) vom 27.04.2017 für rechtswidrig und nicht voll-

ziehbar erklärt.

Der planfestgestellte Abschnitt gehört zur „Nord-West-Umfahrung 

Hamburg“, die bei Lübeck an die von Stettin kommende Ostseeauto-

bahn anknüpft und in ihrem Endausbau unter der Elbe hindurch bis 

nach Niedersachsen verlängert werden soll. Das BVerwG hatte über die 

Klagen zweier Umweltverbände (BUND und NABU) und zweier privater 

Kläger zu entscheiden. Es hat auf die Klagen der Naturschutzverbände 

einzelne Fehler festgestellt, zahlreiche weitere Rügen jedoch zurückge-

wiesen. Das Verfahren der beiden privaten Kläger wurde ausgesetzt.

Einer der festgestellten Fehler betrifft laut BVerwG das Verbot, den 

Zustand der von einem Vorhaben betroffenen Oberflächen- und 

Grundwasserkörper zu verschlechtern. Der Beklagte habe hierzu zwar 

schon in den Jahren 2015/16 einen wasserrechtlichen Fachbeitrag er-

stellen lassen, der auch öffentlich ausgelegt worden war. Dieser Fach-

beitrag sei aber in Systematik und Prüfungstiefe erheblich hinter den 

rechtlichen Anforderungen zurückgeblieben. Wesentliche neue Unter-

suchungen, insbesondere zur Chlorid-Belastung der Oberflächenwas-

serkörper durch Tausalzeinträge, seien erst während des gerichtlichen 

Verfahrens vorgelegt worden. Weitere Fragen habe diesbezüglich eine 

Umplanung der Regenrückhaltebecken und der ihnen vorgeschalteten 

Absetzbecken aufgeworfen, die erst in der mündlichen Verhandlung 

des Gerichts zu Protokoll erklärt worden ist. Die damit zusammenhän-

genden Ermittlungen und Bewertungen seien nicht Aufgabe des Ge-

richtsverfahrens, sondern vielmehr eines ergänzenden Verwaltungs-

verfahrens, das der Beklagte noch durchzuführen haben werde.

Weitere Mängel beziehen sich nach Abgaben des BVerwG auf das 

Naturschutzrecht. Nachteilige Auswirkungen des Vorhabens auf das 

europaweit bedeutsame Fledermaus-Habitat „Segeberger Kalkberg-

höhlen“ mit rund 30.000 überwinternden Tieren seien nicht von 

vornherein auszuschließen und hätten deshalb einer FFH-Verträglich-

keitsprüfung bedurft, die aber unterblieben ist. Im Hinblick auf den Ar-

tenschutz für die durch das europäische Recht besonders geschützten 

Fledermausarten bestünden entsprechende Defizite. Ferner hätte ei-

nem bereits im Verwaltungsverfahren geäußerten Hinweis auf weitere 

vorhabennahe Brutplätze einer geschützten Eulenart (Schleiereule) 

näher nachgegangen werden müssen.

Bußgeld & 
Verkehr
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Die festgestellten Fehler berührten nicht die Grundlagen der Plan-

feststellung, die im Übrigen unbeanstandet geblieben ist. Sie recht-

fertigten daher nicht die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses, 

sondern nur die Feststellung seiner Rechtswidrigkeit und Nichtvoll-

ziehbarkeit. Diese gilt laut BVerwG bis zum Abschluss eines ergänzen-

den Verwaltungsverfahrens.

Der Rechtsstreit der beiden privaten Kläger sei mit Rücksicht auf eine 

dem Europäischen Gerichtshof schon in einem anderen Verfahren ge-

stellte, aber noch nicht beantwortete Vorlagefrage auszusetzen ge-

wesen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25.04.2018, BVerwG 9 A 16.16). 

Bei dieser Vorlage gehe es um Klagerechte der von einem Vorhaben 

betroffenen Öffentlichkeit im Hinblick auf das wasserrechtliche Ver-

schlechterungsverbot.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 27.11.2018, BVerwG 9 A 8.17 

und Beschluss vom 27.11.2018, BVerwG 9 A 10.17

Mietwagen-App „UBER Black“ ist unzulässig

Die Vermittlung von Mietwagen über die App „UBER Black“ ist unzu-

lässig. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) auf die Klage eines Berli-

ner Taxiunternehmers klargestellt.

Die Beklagte, ein Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden, bot die 

Applikation „UBER Black“ für Smartphones an, über die Mietwagen mit 

Fahrer bestellt werden konnten. Dabei erhielt der Fahrer, dessen freies 

Mietfahrzeug sich zum Zeitpunkt des Auftrags am nächsten zum Fahr-

gast befand, den Fahrauftrag unmittelbar vom Server der Beklagten. 

Zeitgleich benachrichtigte die Beklagte das Mietwagenunternehmen 

per E-Mail. Die Beklagte bezeichnete die Fahrzeuge der mit ihr koope-

rierenden Mietwagenunternehmer als „UBER“. Die Preisgestaltung, 

Abwicklung der Zahlungen und die Werbung erfolgte durch die Be-

klagte, für die Fahraufträge galten die von ihr gestellten Bedingungen.

 Der Kläger hält das Angebot der Beklagten wegen Verstoßes gegen 

das Rückkehrgebot für Mietwagen (§ 49 Absatz 4 Personenbeförde-

rungsgesetz – PBefG) für wettbewerbswidrig. Er hat die Beklagte auf 

Unterlassung in Anspruch genommen. Das Landgericht hat der Klage 

stattgegeben. Die Berufung des Beklagten ist zurückgewiesen wor-

den. Der Bundesgerichtshof hat zunächst den Europäischen Gerichts-

hof (EuGH) um eine Vorabentscheidung zu der Frage gebeten, ob der 

Dienst der Beklagten eine nicht unter die unionsrechtlichen Bestim-

mungen zur Dienstleistungsfreiheit fallende Verkehrsdienstleistung 

darstellt (Beschluss vom 18.05.2017, I ZR 3/16 – Uber Black I). Nach 

der Entscheidung des EuGH vom 20.12.2017 zum Dienst „UBER Pop“ 

(C-434/15) hat der BGH sein Vorabentscheidungsersuchen zurückge-

nommen.

Die Verwendung der beanstandeten Version der App „UBER Black“ 

verstoße gegen § 49 Absatz 4 Satz 2 PbefG, so der BGH. Nach die-

ser Bestimmung dürften mit Mietwagen nur Fahraufträge ausgeführt 

werden, die zuvor am Betriebssitz des Unternehmens eingegangen 

sind. Dagegen könnten Fahrgäste den Fahrern von Taxen unmittelbar 

Fahraufträge erteilen. Die Bedingung, dass Fahraufträge für Mietwa-

gen zunächst am Betriebssitz des Unternehmers eingehen müssen, 

sei nicht erfüllt, wenn der Fahrer den Fahrauftrag unmittelbar erhält, 

auch wenn das Unternehmen, das den Mietwagen betreibt, zugleich 

unterrichtet wird. In dieser Auslegung sei § 49 Absatz 4 Satz 2 PBefG 

gegenüber den Mietwagenunternehmen und der Beklagten eine ver-

fassungsrechtlich unbedenkliche Berufsausübungsregelung. Sie sei 

zum Schutz des Taxiverkehrs gerechtfertigt, für den – anders als für 

Mietwagenunternehmen – feste Beförderungstarife gelten und ein 

Kontrahierungszwang besteht.

Unionsrechtliche Bestimmungen stehen einem Verbot von „UBER 

Black“ nach Ansicht des BGH nicht entgegen. Bedenken gegen ein 

Verbot könnten sich insoweit allein aus den Regeln der Union zur 

Dienstleistungsfreiheit ergeben. Diese Bestimmungen fänden aber auf 

Verkehrsdienstleistungen keine Anwendung. Wie in dem vom EuGH 

entschiedenen Fall „UBER Pop“ sei der mittels einer Smartphone-Appli-

kation erbrachte Vermittlungsdienst der Beklagten integraler Bestand-

teil einer hauptsächlich aus einer Verkehrsdienstleistung bestehenden 

Gesamtdienstleistung. Die Bedeutung der Leistungen der Beklagten für 

die Beförderungsleistung hänge nicht davon ab, ob es sich um einen 

privaten (UBER Pop) oder berufsmäßigen (UBER Black) Fahrer handele 

oder ob das für die Fahrt benutzte Fahrzeug Eigentum einer Privatper-

son (UBER Pop) oder eines Unternehmens (UBER Black) sei.

Für die Wettbewerbsverstöße der mit ihr kooperierenden Mietwagen-

unternehmer und Fahrer haftet die Beklagte laut BGH als Teilnehmerin.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 13.12.2018, I ZR 3/16
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Berufstätigkeit wegen Pflege eines Angehörigen  
aufgegeben: Jobcenter darf Hartz-IV-Leistungen 
nicht zurückfordern

Eine Hartz-IV-Empfängerin, die einen Angehörigen pflegt, darf prüfen, 

ob ihre Berufstätigkeit mit der Pflege vereinbar ist, ohne Gefahr laufen 

zu müssen, dass sie bei festgestellter Unvereinbarkeit und Aufgabe der 

Arbeitstätigkeit Grundsicherungsleistungen zurückzahlen muss. Dies 

zeigt ein vom LSG Niedersachsen-Bremen entschiedener Fall.

Dieser betraf eine 38-jähige Frau, die gemeinsam mit ihrer schwer-

behinderten und pflegebedürftigen Mutter in einem gemeinsamen 

Haushalt lebt. Sie hatte eine Vollzeitstelle als Hallenaufsicht an ei-

nem Flughafen angenommen und wollte Stewardess werden. Zugleich 

kümmerte sie sich um die Pflege ihrer Mutter. Nachdem sich deren 

Gesundheitszustand durch einen Rippenbruch verschlechtert hatte, 

konnte sie Arbeit und Pflege nicht mehr vereinbaren und schloss sie 

mit ihrem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag. Vom Jobcenter bezog 

sie Grundsicherungsleistungen (Hartz IV).

Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses bewertete das Jobcenter als so-

zialwidriges Verhalten und nahm eine Rückforderung von zuletzt rund 

7.100 Euro vor. Die Frau habe schon bei Abschluss des Arbeitsvertrags 

gewusst, dass sie im Schichtdienst arbeiten würde und dass ein Umzug 

nicht möglich sei. Die Mutter habe die Pflegestufe II und die Tochter 

müsse nicht selbst die Pflege übernehmen. Dies könne auch durch ei-

nen Pflegedienst geschehen. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses sei 

dafür nicht notwendig. Dieses Verhalten sei zumindest grob fahrlässig.

Das LSG hat sich der Rechtsauffassung des Jobcenters nicht ange-

schlossen und ein sozialwidriges Verhalten verneint. Entscheidend 

seien die Umstände des Einzelfalls. Grundsätzlich sei zwar jede Arbeit 

zumutbar, wenn die Pflege von Angehörigen anderweitig sichergestellt 

werden könne. Selbst bei Pflegestufe II seien Arbeitszeiten von bis zu 

sechs Stunden pro Tag zumutbar. Dies sei im Fall der Klägerin jedoch 

nicht möglich. Sie habe im Schichtsystem auf Abruf mit variablen Zei-

ten gearbeitet. Die Einsatzzeiten seien erst vier Tage vor dem Einsatz 

mitgeteilt worden. Die dreimal täglich anfallende Pflege sei damit 

nicht zu vereinbaren. Das Gericht hat auch das Selbstbestimmungs-

recht der Mutter berücksichtigt, die einen Pflegedienst ablehnte und 

nur ihre Tochter akzeptierte.

Dass die Klägerin dies alles vorher gewusst habe, ließ das Gericht 

nicht durchgehen. Es gelte ein objektiver Maßstab. Angesichts der Er-

werbsobliegenheit dürfe ein Leistungsempfänger die Vereinbarkeit von 

Arbeit und Pflege austesten, ohne sich im Fall des Scheiterns einem 

Ersatzanspruch auszusetzen.

Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen, Urteil vom 12.12.2018, L 

13 AS 162/17

Verlorene Zahnprothese: Klinik muss Erben  
des Trägers nicht entschädigen

Ist dem unter erheblichen kognitiven Einschränkungen leidenden Erb-

lasser vor seinem Tod bei einem Aufenthalt in einer Klinik seine Zahn-

prothese verloren gegangen, so haben die Erben später keinen Anspruch 

gegen die Klinik auf Ersatz des Wertes der Prothese. Das LG Osnabrück 

weist darauf hin, dass der Verlust der Prothese den persönlichen, nicht 

in Geld messbaren Bereich betreffe und kein Ersatzanspruch auf fiktiver 

Grundlage – ohne Neuanfertigung einer Prothese – gegeben sei.

Der Vater der Klägerin befand sich im Sommer 2017 in stationärer 

Behandlung in einer Klinik, deren Trägerin die Beklagte ist. Im Laufe 

des stationären Aufenthalts verschwand die Zahnprothese des Vaters 

und konnte nicht mehr aufgefunden werden. Eine Verständigung mit 

dem Vater war wegen seiner erheblichen kognitiven Einschränkungen 

nur sehr eingeschränkt möglich. Nach dem Tod des Vaters verlangt 

die Klägerin für die Erbengemeinschaft Wertersatz in Höhe von rund 

6.055 Euro für die verlorene Prothese. Sie meint, die Beklagte müsse 

den Schaden ersetzen, der durch den Verlust der Prothese entstanden 

sei. Diese habe eine ihr obliegende Obhutspflicht verletzt, jedenfalls 

sei ein Organisationsmangel gegeben. Weil die Prothese bereits in Ge-

brauch gewesen sei, verlangte die Klägerin nicht die ursprünglichen 

Herstellungskosten in Höhe von rund 9.000 Euro, sondern nach so 

genanntem Abzug „neu für alt“ lediglich rund 6.000 Euro.

Das LG hat die Klage abgewiesen. Der Verlust einer Zahnprothese 

wirke in erster Linie auf nicht materieller Ebene. Die Beeinträchtigung 

treffe den persönlichen, nicht in Geld messbaren Bereich. Die Zahn-

prothese diene wesentlich der Herstellung körperlicher Fähigkeiten 

wie der Nahrungsaufnahme und dem unbeeinträchtigten Sprechen. Es 

gehe daher im Ergebnis um eine Kompensation für die fortdauernde 

Ehe, Familie 
und Erben
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Beeinträchtigung der Persönlichkeit. Ein solcher Anspruch sei zweck-

gebunden und bestehe nur für den Fall einer tatsächlichen Neuan-

fertigung einer Prothese. Auch ein bei einem Unfall Verletzter könne 

nur dann Heilbehandlungskosten verlangen, wenn er sich tatsächlich 

behandeln lasse, nicht aber, wenn er eine Behandlung ablehne und nur 

„fiktiv“ solche Kosten geltend mache. Aus diesem Grund sei auch der 

Erbengemeinschaft ein Ersatzanspruch auf fiktiver Grundlage – ohne 

Neuanfertigung einer Prothese – verwehrt.

LG Osnabrück, Urteil vom 10.12.2018, 7 O 1610/18, nicht rechtskräftig

Unterhalt: Neue Düsseldorfer Tabelle

Zum 1. Januar 2019 wurde die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf 

herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ geändert. Die Bedarfssätze für 

minderjährige Kinder der ersten Einkommensgruppe der Tabelle wer-

den an die neuen Vorgaben der Mindestunterhaltsverordnung ange-

passt. So beträgt ab dem 1. Januar 2019 der monatliche Mindestunter-

halt für Kinder der ersten Altersstufe (bis zur Vollendung des sechsten 

Lebensjahres) 354 Euro statt bisher 348 Euro, für Kinder der zweiten 

Altersstufe (bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres) 406 Euro 

statt bisher 399 Euro und für Kinder der dritten Altersstufe (vom 13. 

Lebensjahr bis zur Volljährigkeit) 476 Euro statt bisher 467 Euro.

Wie in der Vergangenheit werden die Bedarfssätze der 2. bis 5. Einkom-

mensgruppe um jeweils 5 % und die der 6. bis 10. Einkommensgruppe 

um je 8 % des Mindestunterhalts erhöht. Die Bedarfssätze volljähriger 

Kinder bleiben hingegen unverändert.

Auf den Bedarf eines Kindes ist das Kindergeld anzurechnen. Ab dem 1. 

Juli 2019 soll das Kindergeld für ein erstes und zweites Kind von derzeit 

194 Euro auf 204 Euro, für ein drittes Kind von derzeit 200 Euro auf 

210 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind von derzeit 225 Euro 

auf 235 Euro angehoben werden. Das Kindergeld ist bei minderjährigen 

Kindern in der Regel zur Hälfte und bei volljährigen Kindern in vollem 

Umfang auf den Barunterhaltsbedarf anzurechnen. Die sich nach Ver-

rechnung des Kindergeldes ermittelten Beträge ergeben sich aus dem 

im Anhang der Tabelle beigefügten sogenannten Zahlbetragstabellen.

Im Übrigen ist die Tabelle gegenüber 2018 unverändert. So verbleibt 

es bei den in 2018 angehobenen Einkommensgruppen und den dem 

Unterhaltsschuldner zu belassenden Selbstbehalten.

Die nächste Änderung der Tabelle wird voraussichtlich zum 1. Januar 

2020 erfolgen.

OLG Düsseldorf, Pressemitteilung Nr. 31/2018 vom 27.11.2018 

Zu neugieriges Kind beim Berliner Testament kann 
Anspruch komplett verlieren

Haben Eltern ein „Berliner Testament“ geschrieben, in dem sie sich ge-

genseitig zu Alleinerben eingetragen haben, was für ihren Nachwuchs 

automatisch den Verweis auf den Pflichtteil, also die Kappung auf 50 

Prozent des eigentlichen Erbes bedeutet, so kann es für Tochter oder 

Sohn noch schlimmer kommen, wenn sie „zu neugierig“ sind. 

Fordern sie nämlich nach dem Tod des ersten Elternteils (hier sogar 

mit anwaltlicher Hilfe) die Information, wie es um das Hausgrundstück 

steht, dessen Wert sie erfahren wollen, so haben sie damit den ersten 

Schritt getan, auch ihren eingeschränkten Erbteil zu verlieren. Denn 

fordern sie zugleich, gegen Zahlung eines Geldbetrages unter Anrech-

nung auf ihr Erbe von ihrem Vorhaben abzulassen und den Pflichtteil 

(hier nach dem Tod der Mutter) nicht zu fordern, so kann ihnen auch 

das Erbe nach dem Tod des zweiten Elternteils entzogen sein. 

Dann nämlich, wenn die Eltern für den Fall der Forderung des Pflicht-

teils nach dem Tod des ersten Elternteils eine „Strafklausel“ im Testa-

ment eingebaut hatten. Das Oberlandesgericht Köln sah in der „An-

drohung“, den Pflichtteil zu erlangen, die „Erfüllung der Strafklausel“, 

was den Verlust der Erbeinstellung des Kindes zur Folge habe. 

OLG Köln, 2 Wx 314/18 vom 27.09.2018



Februar 2019

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 24

Preise für Anrufe innerhalb der EU werden gedeckelt

Innerhalb der EU sollen Auslandstelefonate künftig nicht mehr als 19 

Cent pro Minute kosten dürfen. Für Textnachrichten sollen höchsten 

sechs Cent anfallen. Dies sieht das Telekom-Paket vor, auf das sich der 

Ministerrat im Juni 2018 geeinigt hatte und das vom Europäischen 

Parlament jetzt gebilligt wurde. Danach sollen zudem ab 2020 super-

schnelle 5G-Netze europaweit bereitstehen und für Notfälle ein neues 

Warnsystem geschaffen werden.

Die neu geregelte Deckelung der Telefonkosten soll ab dem 15.05.2019 

gelten. Darüber hinaus verschärft die Gesetzesreform bestehende Si-

cherheitsanforderungen, etwa für die Verschlüsselung der Inhalte, und 

schützt so Smartphone-Nutzer besser, auch wenn sie webbasierte 

Dienste wie Skype oder WhatsApp nutzen. So soll es in Zukunft mög-

lich sein, eine Telefonnummer bis zu einem Monat nach Beendigung 

eines Vertrages aufzubewahren. Wer nach Beendigung eines Prepaid-

Vertrages noch ungenutztes Guthaben hat, soll entschädigt werden 

müssen. Ein Recht auf Entschädigung durch den Vertragsanbieter soll 

es bei ungenügenden Leistungen geben.

Schließlich sollen die Mitgliedstaaten die Einführung von 5G erleich-

tern, indem sie bis 2020 ein geeignetes Spektrum zur Verfügung stel-

len. So soll das Ziel der „EU-5G-Roadmap“ erreicht werden, bis 2020 

in mindestens einer Großstadt in jedem EU-Land ein 5G-Netz aufzu-

bauen. Die neuen Rechtsvorschriften sollen laut Parlament die nöti-

ge Investitionssicherheit schaffen und die Risiko- und Kostenteilung 

zwischen den Telekommunikationsbetreibern fördern. Dies soll ausrei-

chende Investitionen in Infrastruktur und 5G-Netze sicherstellen.

Vorgesehen ist außerdem ein Warnsystem, das betroffene Bürger im 

Fall eines schweren Notfalls oder einer Katastrophe durch SMS oder 

mobile Apps warnt. Die Mitgliedstaaten haben 42 Monate Zeit, um 

das System nach Inkrafttreten der Richtlinie einzuführen.

Damit das Telekom-Paket in Kraft treten kann, muss es noch vom Rat 

gebilligt werden. Die EU-Mitgliedstaaten haben sodann zwei Jahre 

Zeit, um nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie zu 

erlassen. Die Preisobergrenzen treten aber bereits am 15.05.2019 in 

Kraft.

Europäisches Parlament, PM vom 14.11.2018

Berichterstattung über DFB-Nationalspieler:  
„Käpt’n Knutsch“ erlaubt – Kussfotos verboten

Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Kurzurlaub 

eines Fußballnationalspielers auf einer Yacht hat das OLG Köln ent-

schieden, dass zwar keine Kuss-Bilder des Spielers, wohl aber ein Text 

veröffentlicht werden durfte, in dem es um den Kurztrip mit einer 

„unbekannten Schönen“ ging und in dem der Fußballer als „Käpt’n 

Knutsch“ bezeichnet wurde.

Die Onlineausgabe einer Boulevardzeitung hatte über einen Kurzur-

laub des Spielers auf einer Yacht zusammen mit einer „unbekannten 

Schönen“ berichtet. Dabei hatte sie den Kläger unter anderem als 

„Käpt’n Knutsch“ bezeichnet und Fotos veröffentlicht, auf denen diese 

Frau und er sich küssen. Außerdem veröffentlichte sie Fotos des Spie-

lers und seiner langjährigen Freundin im Zusammenhang mit einem 

Fußball-Länderspiel („Sie verzeiht ihm“). Der Spieler und seine Freun-

din verklagten die Zeitung auf Unterlassung. Während das Landgericht 

Köln der Klage vollständig stattgegeben hatte, unterschied das OLG 

zwischen den Bildern und dem Text.

Die Bilder dürften nicht veröffentlicht werden. Der BGH habe sorgfältig 

abgewogen, ob die Zeitung im konkreten Fall eine Angelegenheit von öf-

fentlichem Interesse ernsthaft und sachbezogen erörtert hat, um damit 

den Informationsanspruch des Publikums zu erfüllen und zur Bildung der 

öffentlichen Meinung beizutragen oder ob sie lediglich die Neugier der 

Leser nach privaten Angelegenheiten prominenter Personen befriedigt 

hat. Nicht alles, wofür sich Menschen aus Langeweile, Neugier und Sen-

sationslust interessieren, rechtfertige dessen visuelle Darstellung in der 

breiten Medienöffentlichkeit, hebt das OLG hervor.

Für eine Zulässigkeit der Veröffentlichung habe gesprochen, dass die Ur-

laubsgestaltung von in der Öffentlichkeit stehenden Personen durchaus 

einen Informationswert habe. Es sei von öffentlichem Interesse, wie sich 

Fußballnationalspieler auf anstehende Länderspiele vorbereiten und ob 

dabei eher die sportliche Vorbereitung oder aber der Freizeitcharakter 

die Oberhand gewinne. Dies gelte jedenfalls dann, wenn die Vorberei-

tung darin bestehe, für zwei Tage wegzufliegen und dabei Zeit auf einer 

Yacht zu verbringen. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass der Klä-

ger zuvor sein Privatleben und auch seine Urlaubsgestaltung in den sozi-

alen Netzwerken dargestellt und an einer Homestory mitgewirkt habe.

Medien &  
Telekommu-
nikation
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Im Ergebnis sei die Veröffentlichung aber nicht zulässig. Die Bilder 

seien der räumlichen Privatsphäre zuzuordnen. Die Aufnahmen seien 

vom Strand aus einer Entfernung von jedenfalls 50 Metern mit einem 

leistungsstarken Teleobjektiv gemacht worden. Der Spieler habe sich 

während der Aufnahmen erkennbar in einem Moment der Entspan-

nung befunden. Das Argument der Zeitung, wonach die Yacht vor 

einem bekannten Prominenten-Hot-Spot geankert habe, an dem ein 

„Schaulaufen“ insbesondere von Fußballspielern stattfinde, welche die 

Bucht als „nassen roten Teppich“ nutzten, ließ das OLG nicht gelten. 

Es gebe keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger und 

die weiteren auf der Yacht befindlichen Personen sich der Bucht in der 

Absicht genähert hätten, von am Strand anwesenden Pressefotogra-

fen fotografiert zu werden.

Auch die langjährige Freundin habe nicht hinnehmen müssen, dass 

Bilder von ihr aus einem Fußballstadion ohne ihre Einwilligung abge-

druckt wurden. Zwar sei davon auszugehen, dass die Aufnahmen auf 

der Tribüne für Spielerangehörige beziehungsweise auf dem Rasen mit 

ihrer konkludenten Einwilligung gemacht worden seien. Jedoch recht-

fertige eine solche konkludent bei einem bestimmten Anlass erteilte 

Einwilligung nicht jede künftige Veröffentlichung eines Bildes. Insbe-

sondere sei nicht davon auszugehen, dass sich die Einwilligung auf eine 

Berichterstattung über einen Urlaubsflirt des Spielers erstreckt habe.

Die Wortberichterstattung erachtet das OLG dagegen für zulässig. Bei 

dem Bericht über einen Kurzurlaub des Klägers mit einer unbekannten 

Schönen habe es sich um wahre Tatsachen gehandelt. Die Berichte sei-

en weder herabsetzend noch ehrverletzend gewesen. Das Interesse der 

Öffentlichkeit an der Art und Weise der Vorbereitung eines Fußballna-

tionalspielers auf ein Länderspiel rechtfertige die Veröffentlichung. Die 

als Meinungsäußerung anzusehende Bezeichnung „Käpt’n Knutsch“ 

sei weder beleidigend noch schmähend, sondern ein – pointiert zuge-

spitztes – Wortspiel.

Das OLG Köln hat die Revision nicht zugelassen, da die maßgeblichen 

Rechtsfragen bereits vom Bundesgerichtshof entschieden worden sei-

en (vgl. unter anderem Urteil vom 29.05.2018, VI ZR 56/17).

Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 22.11.2018, 15 U 96/18

Vodafone Kabel Deutschland verurteilt:  
Keine Auftragsbestätigungen ohne Bestellung

Das LG München I hat es der Vodafone Kabel Deutschland GmbH un-

tersagt, Verbrauchern den Abschluss eines Vertrages über die Produkte 

Kabel Digital oder Video Select zu bestätigen und Entgelte für die An-

gebote in Rechnung zu stellen, wenn keine entsprechende Bestellung 

des Verbrauchers vorliegt. Über das Urteil informierte die Verbraucher-

zentrale Hamburg e.V., die in dem Verfahren Klägerin war.

„Wer nichts bestellt, darf auch nicht zur Kasse gebeten werden“, be-

tont Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale. Vodafone Kabel 

Deutschland dürfe Verbrauchern nun keine Verträge mehr unterschie-

ben. Verstoße das Unternehmen gegen das Urteil des LG München I, 

könne ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro fällig werden.

Im zugrunde liegenden Fall habe ein Kunde seinen DSL-Vertrag bei Vo-

dafone Kabel Deutschland wegen eines Umzugs gekündigt, erläutert die 

Verbraucherzentrale Hamburg den Hintergrund des Verfahrens. Weil 

der Betroffene gedacht habe, dass noch Fragen im Zusammenhang 

mit seiner Kündigung zu klären seien, habe er Kabel Deutschland nach 

einem verpassten Anruf zurückgerufen. Im Telefongespräch habe der 

Mitarbeiter des Vodafone Kundenservice jedoch ausgewählte Produkte 

beworben, auf die Kündigung sei er nicht eingegangen. Obwohl der Ver-

braucher deutlich gemacht habe, dass seinerseits kein Interesse mehr 

an Produkten von Vodafone Kabel Deutschland besteht, habe er kurz 

nach Ende des Telefonats eine E-Mail mit der Überschrift „Ihre Bestel-

lung haben wir bekommen“ erhalten. Am Tag darauf sei die Mitteilung 

gefolgt, ein neues Gerät sei unterwegs. Später seien Rechnungen über 

die Produkte „Kabel Digital“ und „Video Select“ zugestellt und die ent-

sprechenden Entgelte vom Konto des Betroffenen abgebucht worden.

„Wir erhalten regelmäßig Beschwerden von Verbrauchern, die Zeit und 

Nerven investieren müssen, um sich gegen Rechnungen zu wehren, für 

die es keine Vertragsgrundlage gibt“, berichtet Rehberg. Verbraucher 

seien bei Erhalt einer Bestätigung über einen nicht bestehenden Vertrag 

eigentlich nicht verpflichtet, tätig zu werden. Viele Anbieter meinten 

aber, dass ein Vertrag automatisch als abgeschlossen gilt, wenn auf eine 

als E-Mail verschickte Bestätigung keine Reaktion erfolgt, so Rehberg.

Verbraucherzentrale Hamburg e.V., PM vom 13.12.2018 zu Landgericht 

München I, Urteil vom 09.08.2018, 17 HK O 301/18
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EU-Steuerpolitik: EU-Kommission für schrittweise 
Abkehr von Einstimmigkeit

Die Europäische Kommission hat am 15.01.2019 eine Debatte über 

eine Reform des Beschlussfassungsverfahrens in der EU-Steuerpolitik 

angestoßen und sich für eine schrittweise Abkehr von der Einstimmig-

keit ausgesprochen.

Gegenwärtig müssten die Mitgliedstaaten im Bereich der EU-Steuer-

politik einstimmig beschließen. Oftmals könne jedoch bei wichtigen 

Steuerinitiativen keine Einstimmigkeit erzielt werden, und wenn doch, 

führe sie mitunter zu kostspieligen Verzögerungen und suboptimalen 

politischen Ergebnissen, so die Kommission. Bei der Beschlussfassung 

mit qualifizierter Mehrheit wären die Mitgliedstaaten in der Lage, 

schnellere, wirksamere und demokratischere Kompromisse in Steuer-

angelegenheiten zu finden. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 

würde darüber hinaus sicherstellen, dass das Europäische Parlament 

einen konkreten Beitrag zu steuerpolitischen Beschlüssen leisten 

könnte, wodurch die Ansichten der Bürger besser vertreten und die Re-

chenschaftspflicht erhöht würde.

Die Kommission schlägt nicht vor, die Zuständigkeiten der EU im Bereich 

der Besteuerung zu ändern oder das Recht der Mitgliedstaaten, nach 

eigenem Ermessen Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuersätze 

festzulegen, anzutasten. Vielmehr geht es ihren Angaben zufolge dar-

um, die Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, auf effizientere Weise 

ihre bereits gebündelte Steuerhoheit auszuüben, um auf diese Weise 

schneller auf gemeinsame Herausforderungen reagieren zu können.

In der am 15.01.2019 vorgelegten Mitteilung fordert die Kommission 

die Staats- und Regierungschefs der EU, das Europäische Parlament 

und sonstige Akteure auf, zu prüfen, ob ein allmählicher, in vier Schrit-

ten erfolgender Übergang zu einem Beschlussfassungsverfahren mit 

qualifizierter Mehrheit möglich ist.

In einem ersten Schritt würden sich die Mitgliedstaaten darauf einigen, 

bei Maßnahmen, die die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstüt-

zung zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Steuerbe-

trug und Steuerhinterziehung verbessern, sowie bei verwaltungsrecht-

lichen Initiativen zugunsten von Unternehmen in der EU (zum Beispiel 

harmonisierte Meldepflichten) zur Beschlussfassung mit qualifizierter 

Mehrheit überzugehen. Diese Maßnahmen würden in der Regel von 

allen Mitgliedstaaten begrüßt,  jedoch aus Gründen, die nichts mit der 

Steuerpolitik zu tun haben, oftmals blockiert.

In gleicher Weise sollte in einem zweiten Schritt die Beschlussfassung 

mit qualifizierter Mehrheit als nützliches Instrument für die Durchfüh-

rung von steuerpolitischen Maßnahmen eingesetzt werden, die ande-

ren politischen Zielen zugutekommen, zum Beispiel der Bekämpfung 

des Klimawandels, dem Umweltschutz oder der Verbesserung der öf-

fentlichen Gesundheit. In der vorgelegten Mitteilung wird vorgeschla-

gen, dass sich die Mitgliedstaaten rasch auf einen Beschluss zur Ausge-

staltung der Schritte 1 und 2 einigen.

In einem dritten Schritt soll der Rückgriff auf die Beschlussfassung 

mit qualifizierter Mehrheit dazu beitragen, die Modernisierung bereits 

harmonisierter EU-Vorschriften, etwa im Bereich des Mehrwertsteuer- 

oder Verbrauchsteuerrechts, voranzubringen. Durch eine raschere Be-

schlussfassung in diesen Bereichen könnten die Mitgliedstaaten besser 

auf technologische Entwicklungen und Marktveränderungen reagieren, 

was sowohl den EU-Ländern als auch den Unternehmen zugutekäme.

In einem vierten Schritt würde auch bei großen Steuerprojekten wie 

der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungs-

grundlage (GKKB) zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit 

übergegangen und ein neues System zur Besteuerung der digitalen 

Wirtschaft eingeführt werden. Beide Maßnahmen müssten dringend 

umgesetzt werden, um eine faire und wettbewerbsfähige Besteuerung 

in der EU zu garantieren, meint die Kommission. So komme insbeson-

dere die GKKB aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips weiterhin nur 

sehr langsam voran.

In der Mitteilung schlägt die Kommission vor, dass die Mitgliedstaaten 

die Schritte 3 und 4 gegebenenfalls bis Ende 2025 ausgestalten. Sie 

fordert die Mitgliedstaaten, das EU-Parlament und alle Interessenträ-

ger auf, in einen konstruktiven Dialog über die Beschlussfassung mit 

qualifizierter Mehrheit in der Steuerpolitik der EU einzutreten und zeit-

nah einen pragmatischen Ansatz für eine entsprechende Umsetzung 

auszuarbeiten.

Insbesondere seien die Staats- und Regierungschefs der EU aufgefor-

dert, den am 15.01.2019 vorgelegten Fahrplan zu billigen und zeitnah 

Beschlüsse über die Anwendung der in den Verträgen festgelegten ein-

schlägigen Rechtsvorschriften zu treffen.

Europäische Kommission, PM vom 15.01.2019

Staat &  
Verwaltung
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Bekanntgabe von Verwaltungsakten: Widerlegung 
der Zugangsvermutung bei Beauftragung privaten 
Postdienstleisters

Die Zugangsvermutung für die Bekanntgabe schriftlicher Verwaltungs-

akte gilt auch bei der Übermittlung durch private Postdienstleister. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu § 122 Absatz 2 Nr. 1 der Ab-

gabenordnung (AO) entschieden. Bei der Einschaltung eines privaten 

Postdienstleisters, der mit einem Subunternehmer tätig wird, sei aller-

dings zu prüfen, ob nach den bei den privaten Dienstleistern vorgese-

henen organisatorischen und betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig 

von einem Zugang des zu befördernden Schriftstücks innerhalb von 

drei Tagen ausgegangen werden kann. Damit komme es zu einer er-

heblichen Einschränkung der Zugangsvermutung.

Nach § 122 Absatz 2 Nr. 1 AO gilt ein schriftlicher Verwaltungsakt, der 

durch die Post übermittelt wird, am dritten Tag nach der Aufgabe zur 

Post als bekanntgegeben, außer wenn er nicht oder zu einem späteren 

Zeitpunkt zugegangen ist. Im Zweifel hat die Behörde den Zugang des 

Verwaltungsakts und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. Die-

se in der AO geregelte Zugangsvermutung findet sich wortgleich auch 

in anderen Verfahrensordnungen wieder (zum Beispiel § 41 Absatz 2 

Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 37 Absatz 2 Satz 1 des 

Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch). Die Regelungen stammen aus ei-

ner Zeit, als die Deutsche Bundespost für die Beförderung von Briefen 

noch das gesetzliche Monopol hatte und man regelmäßig davon aus-

gehen konnte, dass ein Brief nach den organisatorischen und betrieb-

lichen Vorkehrungen der Deutschen Post AG innerhalb von drei Tagen 

den Empfänger erreicht.

Im Streitfall ging es um die Einhaltung der Klagefrist, die einen Monat 

beträgt und mit der Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung beginnt. 

Auf der Einspruchsentscheidung vom 05.11.015 hatte die beklagte Fa-

milienkasse vermerkt „abgesandt am: 06.11.2015“ (Freitag). Nach Aus-

kunft der Familienkasse wurde die versandfertige Ausgangspost am 

Freitag zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr durch einen privaten Kurier-

dienst als Subunternehmer eines privaten Postdienstleisters abgeholt. 

Gegen die Einspruchsentscheidung erhob der Kläger am 10.12.2015 

Klage. Im Klageverfahren trug er vor, dass die Einspruchsentscheidung 

ihm erst am 12.11.2015 zugegangen sei. Das Finanzgericht (FG) wies 

die Klage als unzulässig ab.

Dem ist der BFH nicht gefolgt. Er hob das Urteil auf und verwies den 

Rechtsstreit an das FG zurück, da die tatsächlichen Feststellungen 

nicht ausreichten, um die Rechtzeitigkeit der Klageerhebung beur-

teilen zu können. Dabei stellte der BFH darauf ab, dass bei privaten 

Zustelldiensten im Rahmen der Lizensierung die Einhaltung konkreter 

Postlaufzeiten nicht geprüft werde. Daher müsse ermittelt werden, ob 

nach den bei dem privaten Dienstleister vorgesehenen organisatori-

schen und betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang 

des zu befördernden Schriftstücks innerhalb von drei Tagen ausgegan-

gen werden könne. Dies gelte insbesondere dann, wenn neben dem 

im Streitfall beauftragten privaten Zustelldienst, der bei bundesweiten 

Zustellungen regelmäßig nur über Verbundgesellschaften tätig werde, 

ein weiteres Dienstleistungsunternehmen zwischengeschaltet werde. 

Insoweit sei die Einschaltung privater Postdienstleister bei der Frage 

von Bedeutung, ob die Zugangsvermutung als widerlegt gelte, weil 

hierdurch möglicherweise ein längerer Postlauf die Folge sei.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.06.2018, III R 27/17

Online-Verfahren bei Zivilprozessen würde  
Gesetzesänderung erfordern

Nach der Haltung der Bundesregierung zu dem von den Länder-Jus-

tizministern gefassten Beschluss, die Möglichkeit der Einführung von 

Online-Verfahren in die Zivilprozessordnung zu untersuchen, fragt die 

FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (BT-Drs. 19/6291).

Mit einem neuen und kostengünstigeren Online-Verfahren insbeson-

dere im Bereich von geringfügigen Forderungen soll demnach effekti-

ver Rechtsschutz auch im Bereich geringfügiger Streitwerte gewährt 

werden. Wie die Abgeordneten schreiben, werden Online-Verfahren 

im Ausland bereits für Streitigkeiten im geringfügigen Bereich genutzt. 

Das deutsche Verfahrensrecht sehe etwaige Regelungen bisher nicht 

vor und müsste gegebenenfalls durch den Bundesgesetzgeber geän-

dert werden.

Deutscher Bundestag, PM vom 11.12.2018
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Flugpreise dürfen nicht in jeder beliebigen Währung 
ausgewiesen werden

Luftfahrtunternehmen, die Flugtarife für innergemeinschaftliche Flü-

ge nicht in Euro ausweisen, sind verpflichtet, sie in einer Währung 

anzugeben, die mit dem angebotenen Dienst objektiv verbunden ist. 

Dies ist laut Europäischem Gerichtshof (EuGH) insbesondere bei einer 

Währung der Fall, die in dem Mitgliedstaat des Abflug- oder Ankunfts-

orts des betreffenden Flugs als gesetzliches Zahlungsmittel gilt.

In dem zugrunde liegenden Ausgangsverfahren hatte ein Kunde von 

Deutschland aus auf der von der deutschen Fluggesellschaft German-

wings betriebenen Internetseite „www.germanwings.de“ einen Flug 

von London nach Stuttgart gebucht. Der Flugpreis war nur in britischen 

Pfund ausgewiesen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 

hielt diese Praktik für unlauter und klagte in Deutschland auf Unterlas-

sung. Sie meint, die Preise hätten in Euro ausgewiesen werden müssen.

Der mit der Sache befasste Bundesgerichtshof (BGH) hat in diesem 

Zusammenhang den EuGH angerufen. Dieser möge kläre, wie eine 

EU-Verordnung auszulegen ist, wonach Luftfahrtunternehmen beim 

Angebot von Flugdiensten von einem Flughafen im Hoheitsgebiet ei-

nes Mitgliedstaats verpflichtet sind, jederzeit den zahlbaren Endpreis 

auszuweisen, der insbesondere den Flugpreis einschließt. Insbesonde-

re möchte der BGH wissen, ob Luftfahrtunternehmen, wenn sie den 

Flugpreis nicht in Euro angeben, ihn in einer Landeswährung ihrer Wahl 

ausweisen können.

Laut EuGH lässt die Verordnung Luftfahrtunternehmen die Wahl, die 

Flugpreise für innergemeinschaftliche Flugdienste „in Euro oder in Lan-

deswährung“ auszuweisen. Die Verordnung enthalte keine Angabe zur 

Landeswährung, in der Flugpreise ausgewiesen werden müssen, wenn 

sie sie nicht in Euro angeben.

Jedoch wäre das von der Verordnung verfolgte Ziel der effektiven Ver-

gleichbarkeit der Preise gefährdet, so der EuGH, wenn der Wahlfrei-

heit, über die Luftfahrtunternehmen bei der Bestimmung der Wäh-

rung, in der sie die Flugpreise für innergemeinschaftliche Flugdienste 

ausweisen, keine Grenzen gesetzt wären. Es würde hingegen die effek-

tive Vergleichbarkeit der Preise erleichtern, wenn die Luftfahrtunter-

nehmen die Flugpreise in einer Landeswährung angäben, die mit dem 

angebotenen Dienst objektiv verbunden ist.

Daher hat der EuGH entschieden, dass Luftfahrtunternehmen, die 

die Flugpreise für innergemeinschaftliche Flugdienste nicht in Euro 

ausdrücken, verpflichtet sind, für deren Angabe eine mit dem ange-

botenen Dienst objektiv in Verbindung stehende Landeswährung zu 

wählen. Dies sei insbesondere bei einer Währung der Fall, die in dem 

Mitgliedstaat des Abflug- oder Ankunftsorts des betreffenden Flugs 

als gesetzliches Zahlungsmittel gilt. Somit könnten in einer Situation, 

in der wie hier ein Luftfahrtunternehmen (Germanwings), das in ei-

nem Mitgliedstaat (Deutschland) niedergelassen ist, in dem der Euro 

gesetzliches Zahlungsmittel ist, und im Internet einen Flugdienst mit 

Abflugort in einem anderen Mitgliedstaat (Vereinigtes Königreich) 

anbietet, in dem eine andere Währung als der Euro gesetzliches Zah-

lungsmittel ist (Pfund Sterling), die nicht in Euro ausgedrückten Flug-

preise in der Währung dieses anderen Mitgliedstaats (Pfund Sterling) 

ausgewiesen werden.

Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 15.11.2018, C-330/17

Benutzung erkennbar nicht gestreuten Weges 
schließt Anspruch auf Schmerzensgeld aus

Wer bei Glätte einen erkennbar nicht gestreuten und geräumten Weg 

benutzt, geht nicht nur das Risiko eines Sturzes ein, sondern auch das 

Risiko, dass er vor Gericht kein Schmerzensgeld für erlittene Verletzun-

gen bekommt. So erging es einer Postzustellerin, die mit ihrer Klage 

vor dem Amtsgericht (AG) Augsburg scheiterte.

Die Klägerin fuhr mit ihrem E-Bike auf den Parkplatz des Beklagten, 

um Post auszuliefern. An dem Tag herrschten winterliche Wetterver-

hältnisse und der Parkplatz war erkennbar glatt und nicht geräumt. 

Die Klägerin kam auf dem Parkplatz zu Sturz und verletzte sich am 

Steißbein, am Becken und am Knie. Sie war danach vier Wochen ar-

beitsunfähig.

Ihre Klage begründete die Klägerin mit der Verletzung der Verkehrssi-

cherungspflicht durch den Beklagten. Sie warf ihm vor, dass er die glat-

ten Stellen auf dem Parkplatz nicht geräumt und nicht gestreut habe. 

Insgesamt verlangte die Klägerin von dem Beklagten ein Schmerzens-

geld in Höhe von 1.000 Euro.

Das AG Augsburg führte aus, grundsätzlich müsse jeder Eigentümer 

eines Grundstückes bei entsprechenden Witterungsverhältnissen 

Verbraucher, 
Versicherung 
& Haftung
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den öffentlich zugänglichen Bereich seines Grundstücks von Eis und 

Schnee zu befreien und für die Begehbarkeit sorgen. Auf Gehwegen 

gölten aber strengere Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht 

als auf Parkplätzen. So müsse nicht der gesamte Parkplatz geräumt 

werden. Ausreichend sei, für einen sicheren Zugang zu den abgestell-

ten Fahrzeugen zu sorgen.

Nach der Beweisaufnahme kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass der 

Beklagte seine Verkehrssicherungspflicht nicht verletzt hatte, da der 

Parkplatz nicht vollständig vereist war und sichere Wege zu den Fahr-

zeugen vorhanden waren. Diese Wege hätte auch die Klägerin nehmen 

müssen. Sie hätte absteigen und ihr beladenes Fahrrad an den glatten 

Stellen vorbeischieben müssen, so das AG.

Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem die Klägerin ihre zunächst einge-

legte Berufung zurückgenommen hat.

Amtsgericht Augsburg, Urteil vom 05.09.2018, 74 C 1611/18, rechts-

kräftig

Reiserecht: Sturz im Fitnessraum eines Kreuzfahrt-
schiffes bringt Kummer – und keinen Trost

Stürzt eine gesundheitsbewusste Teilnehmerin einer Kreuzfahrt bei 

einer Übung im Fitness-Studio des Schiffes – hervorgerufen durch ho-

hen Seegang und schwankendem Schiff –, so kann sie für die dadurch 

erlittenen Schmerzen keinen Schadenersatz wegen „entgangener Ur-

laubsfreude“ verlangen. 

Dies auch dann nicht, wenn der Sturz dadurch zustande kam, dass sie 

ganz normal von einem Laufband steigen wollte, wegen der starken 

Schwankung des Schiffes sich aber nicht festhalten konnte. 

Das Oberlandesgericht Koblenz wies ihre Klage ab: Das Kreuzfahrt-

Unternehmen sei nicht verpflichtet gewesen, das Fitness-Studio we-

gen des hohen Wellengangs zu sperren. Schlecht für die Frau, die eine 

Hüftpfanne und ein Kreuzbein gebrochen hatte.

OLG Koblenz, 5 U 351/18 vom 23.05.2018

Krankenkasse darf Lichtbild eines Versicherten nicht 
dauerhaft speichern

Eine Krankenkasse darf ein ihr eingereichtes Lichtbild nur so lange 

speichern, bis die elektronische Gesundheitskarte hiermit hergestellt 

und sie dem Versicherten übermittelt wurde. Eine Speicherung bis zum 

Ende des Versicherungsverhältnisses ist hingegen datenschutzrecht-

lich unzulässig. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) entschieden.

Die beklagte Krankenkasse lehnte den Antrag des bei ihr versicherten 

Klägers ab, ihm einen aktuellen Versicherungsnachweis ohne Lichtbild 

auszustellen. Sie sei berechtigt, diejenigen Sozialdaten zu erheben und 

zu speichern, die sie für die Ausstellung der elektronischen Gesund-

heitskarte benötige. Das Recht zur Speicherung erstrecke sich auch auf 

das Lichtbild für die elektronische Gesundheitskarte und bestehe bis 

zur Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

Der Kläger hat mit seiner Klage beim Sozialgericht Konstanz und Lan-

dessozialgericht Baden-Württemberg keinen Erfolg gehabt. Auf seine 

Revision hat das BSG die Beklagte zur Unterlassung verurteilt. Das im 

Revisionsverfahren abgegebene Anerkenntnis der Beklagten hindere 

nicht an einer Sachentscheidung. Die Speicherung eines Lichtbildes 

sei nach den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen nur so lange zu-

lässig, bis die elektronische Gesundheitskarte hiermit hergestellt und 

in den Herrschaftsbereich des Klägers übermittelt worden ist. Es feh-

le eine Ermächtigungsgrundlage, um das Lichtbild darüber hinaus zu 

speichern.

Bundessozialgericht, Entscheidung vom 18.12.2018, B 1 KR 31/17 R
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Neue Pflichten für Online-Händler im Kampf gegen 
Umsatzsteuerausfälle: BMF veröffentlicht Vordruck-
muster für Bescheinigung über steuerliche Erfassung

Das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel 

mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-

schriften implementiert eine Haftung von Marktplatzbetreibern für die 

von dort tätigen Händlern nicht gezahlte Umsatzsteuer. Um das Haf-

tungsrisiko einzudämmen, müssen Marktplatzbetreiber von den auf 

ihrem Marktplatz tätigen Händlern unter anderem eine Bescheinigung 

über deren steuerliche Erfassung vorlegen können. Hierauf weist der 

Deutscher Steuerberaterverband e.V. (DstV) hin. Wenn Händler nicht 

Gefahr laufen wollen, auf der Plattform gesperrt zu werden, sollten sie 

dem Marktplatzbetreiber daher die Bescheinigung über ihre steuerli-

che Erfassung übermitteln. Das Bundesfinanzministerium (BMF) habe 

hierzu am 17.12.2018 ein BMF-Schreiben veröffentlicht.

Danach müssten Online-Händler die Bescheinigung im Sinne des § 

22f Absatz 1 Satz 2 Umsatzsteuergesetz (UStG) über die Erfassung 

als Steuerpflichtiger (Unternehmer) bei ihrem zuständigen Finanz-

amt beantragen. Hierfür könnten sie das vom BMF veröffentlichte 

Vordruckmuster USt 1 TJ verwenden. Die Verwendung des Musters sei 

zwar freiwillig. Wählt der Unternehmer aber eine andere Form, müsse 

der Antrag dennoch alle im Muster verlangten Angaben enthalten. Der 

Antrag könne sowohl per Post als auch per E-Mail an das zuständige 

Finanzamt versandt werden.

Die Bescheinigung werde seitens der Finanzverwaltung übergangsweise 

in Papierform erteilt, so der DStV. Sie gelte nach dem BMF-Schreiben 

längstens bis zum 31.12.2021. Der Unternehmer könne sie in ein elekt-

ronisches Format überführen und auf elektronischem Weg weiterleiten.

Das BMF werde in einem separaten Schreiben mitteilen, wann das Ver-

fahren elektronisch abgewickelt werden wird. Das zuständige Finanz-

amt stelle dann die notwendigen Informationen den Marktplatzbetrei-

bern zum Datenabruf bereit.

Laut DstV ist rasches Handeln geboten. Zwar hielten die neuen Haf-

tungsregelungen Übergangsfristen für die Marktplatzbetreiber bereit. 

So greife die potentielle Haftung für Händler aus dem Drittland ab 

01.03.2019 und für Händler aus einem EU/EWR-Staat ab 01.10.2019. 

Es empfehle sich dennoch, die Bescheinigung zeitnah zu beantra-

gen. Die Anträge müssten schließlich auch bearbeitet werden. Liege 

bis zum Ende der jeweiligen Übergangsfrist keine entsprechende Be-

scheinigung vor, sei die Gefahr groß, dass der Marktplatzbetreiber den 

Händler sperrt, um kein Haftungsrisiko einzugehen.

Die Händler hätten einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Be-

scheinigung, hebt der DStV hervor.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 14.01.2019

Verbraucherrecht: Immer noch keine Kenntnis über 
opt-in und opt-out

Erstaunlich, aber Tatsache: Manche Unternehmen haben trotz gefes-

tigter Rechtsprechung immer noch die Stirn, in Angeboten für potenti-

elle Kunden eine Zustimmung zum Kauf ihrer Produkte dadurch zu er-

langen, dass diese es versäumen, ein Kästchen anzukreuzen, um damit 

kundzutun, nicht beworben oder gar beliefert zu werden (so genannte 

„opt-out“-Variante). 

Zulässig ist nämlich – längst höchstrichterlich entschieden – dass auch 

in E-Mail-Werbungen eines Onlinehändlers (hier für Babyprodukte) 

es einer „ausdrücklichen Zustimmungshandlung des Verbrauchers“ 

bedürfe, wofür ein Kreuzchen in einem Kästchen mit einer „opt-in“-

Bestätigung nötig sei. 

LG München I, 4 HK O 8135/17 vom 04.06.2018

Trotz zu geringen Zuckergehalts: Lemonaid darf  
„Bio-Zitronen-Limonade“ weiterhin als Limonade 
deklarieren

Obwohl das Getränk zu wenig Zucker enthält, darf der Hamburger Ge-

tränkehersteller Lemonaid seine „Bio-Zitronen-Limonade“ weiter als 

Limonade deklarieren. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte wird den „zu 

niedrigen Zuckergehalt“ im Produkt Lemonaid vorerst nicht beanstan-

den. Hierfür hat sich die Hamburger Gesundheitsbehörde eingesetzt. 

Die so genannten Leitsätze für Erfrischungsgetränke, nach denen das 

Produkt zu wenig Zucker für eine Limonade enthalte, gehören ihrer An-

sicht nach auf den Prüfstand.

Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs seien über mehrere 

Jahrzehnte historisch gewachsen, erläutert die Hamburger Gesund-

Wirtschaft, 
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heitsbehörde. Dadurch seien Bezeichnungen und Verarbeitungsver-

fahren enthalten, die heute teilweise nicht mehr den Verbraucherer-

wartungen entsprechen. Der aktuelle Fall zeige, dass die Leitsätze für 

Erfrischungsgetränke in manchen Bereichen nicht nachvollziehbar 

seien und „unsere Strategie zur Zuckervermeidung sowie zur gesund-

heitsbewussten Ernährung“ konterkarieren, so Hamburgs Gesund-

heitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). Diese kündigte an, sich 

bei der Bundesernährungsministerin für eine Überprüfung auf Sinnhaf-

tigkeit der Lebensmittel-Leitsätze einzusetzen. Lebensmittel mit we-

nig Zucker sollten nicht bestraft werden, sondern der Normalfall sein, 

meint Prüfer-Storcks.

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg, PM vom 

10.01.2019

Markenrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft getreten:  
Neue Markenformen und geänderte Verfahren

Das Markenrechtsmodernisierungsgesetz ist in Kraft getreten. Daher 

können Anmelder beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) 

seit dem 14.01.2019 neue Markenformen nutzen. Mit der Gewährleis-

tungsmarke stehe im Markengesetz eine neue Markenkategorie zur 

Verfügung, die Prüfsiegeln eine stärkere rechtliche Stellung einräume 

als bisher, so das DPMA. Das Gesetz gehe auf die europäische Mar-

kenrechtsrichtlinie zurück, die bereits seit 2016 gilt und bis 14.01.2019 

umzusetzen war. 

Die nun eingeführte Gewährleistungsmarke weist laut DPMA Prüfzei-

chen – etwa zur biologischen Herstellung von Waren, zu fairen Pro-

duktionsbedingungen oder besonderen Sicherheitsstandards – als 

Marken eigene, spezifische Schutzbedingungen zu. Bisher gebe es im 

deutschen Rechtssystem nur Individual- und Kollektivmarken. Für 

Gütesiegel funktionierten diese Kategorien aber kaum, da ihre Haupt-

funktion darin bestehe, auf die Herkunft eines Produkts von einem 

bestimmten Hersteller hinzuweisen. Gütezeichen könnten aber auf 

Waren verschiedener Hersteller angebracht sein – für all jene Produk-

te, die die Vorgaben des Gütezeichens erfüllen. Schutzfähig seien sie 

mit den herkömmlichen Kategorien allenfalls für die Dienstleistungen 

des betreffenden Zertifizierers gewesen, etwa für die Durchführung 

von Qualitätskontrollen – nicht aber für die Produkte, auf denen sie 

verwendet wurden.

Bei Gewährleistungsmarken stehe deswegen nicht die Herkunfts-, 

sondern die Garantiefunktion im Vordergrund, betont das DPMA. Die 

Markeninhaber müssten neutral sein, dürften die von ihnen zertifizier-

ten Waren und Dienstleistungen nicht gleichzeitig selbst anbieten und 

müssten in einer Markensatzung ihre Standards hinsichtlich Produkt- 

und Qualitätseigenschaften sowie die Nutzungsbedingungen transpa-

rent offenlegen. Beim DPMA könne eine solche Marke nur eingetragen 

werden, wenn der gewährleistende Charakter aus dem Zeichen heraus 

deutlich erkennbar ist. 

Mit der Neuregelung falle auch die Bedingung weg, dass Marken gra-

fisch darstellbar sein müssen. Zeichen könnten fortan in jeder geeigne-

ten Form mit allgemein zugänglicher Technologie dargestellt werden 

– etwa mit Audio- und Bilddateien. So würden neue Markenformen 

möglich, zum Beispiel Klangmarken, Bewegungsmarken, Hologramm-

marken und Multimediamarken. Wegen der neuen Darstellungsfor-

men würden Urkunden des DPMA künftig mittels QR-Code einen Link 

zur entsprechenden Darstellung im elektronischen Markenregister 

enthalten. 

Neu aufgenommen wurden nach Angaben des DPMA zusätzliche ab-

solute Schutzhindernisse für die Eintragung – etwa geschützte geogra-

fische Angaben und geschützte Ursprungsbezeichnungen. Zudem gebe 

es Änderungen im Widerspruchsverfahren. Mehr Transparenz bringe 

unter anderem die Möglichkeit, Lizenzen oder die Bereitschaft zur Li-

zenzvergabe im Markenregister einzutragen.

Deutsches Patent- und Markenamt, PM vom 11.01.2019


